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Neugestaltung der Ortsdurchfahrt in Geislingen 

Die Stadt Geislingen plant derzeit die bauliche Sanierung der Vorstadtstraße. 
Hierzu hatte die Stadtverwaltung die Bürgerschaft zu einem Stadtgespräch 
eingeladen.  

 
Eine Darstellung der geplanten Ortsdurchfahrt.  Bild: ISA Internationales Stadtbauatelier 

Generell sieht die Planung ein hohes Maß an Begrünung und Baumpflanzungen 
vor, um so die Aufenthaltsqualität der neu gestalteten Bereiche wesentlich zu 
erhöhen. Durch die Verringerung der Fahrbahnbreite auf 6,50 m und der dadurch 
möglichen breiteren Gehwege soll die Ortsdurchfahrt zudem fußgängerfreundlicher 
werden.  

Weitere Informationen im Innenteil des Amtsblattes. 
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Neugestaltung der Ortsdurchfahrt 
in Geislingen

Die Stadt Geislingen plant derzeit die bauliche 
Sanierung der Vorstadtstraße. Dies ist ein bedeu-
tendes Vorhaben, das sowohl die Infrastruktur als 
auch das Lebensumfeld unserer Gemeinde maß-
geblich beeinflussen wird. Aus diesem Grund hat 
die Stadtverwaltung am Mittwoch, 06.03.2024 
die direkten Anlieger der Vorstadtstraße über die 
Pläne informiert und am Mittwoch, 13.03.2024 die 
Öffentlichkeit zu einem Stadtgespräch eingeladen.

 
Generell sieht die Planung ein hohes Maß an Be-
grünung und Baumpflanzungen vor, um so die 
Aufenthaltsqualität der neu gestalteten Bereiche 
wesentlich zu erhöhen (s. Seite 1). Durch die 
Verringerung der Fahrbahnbreite auf 6,50 m und 
der dadurch möglichen breiteren Gehwege soll 
die Ortsdurchfahrt zudem fußgängerfreundlicher 
werden. Zentraler Punkt des geplanten ersten 
Bauabschnitts, welcher von der katholischen 
Kirche bis zur Einmündung Konrad-Adenauer-
Straße reicht, ist der geplante Kreisverkehr an 
der Kirche mit einem Durchmesser von 26 m. Für 
ein sicheres Überqueren der Fahrbahnen werden 
hier Fußgängerüberwege mit Mittelinseln vorge-
sehen. Die Bushaltestellen in Richtung Rosen-
feld und Balingen sollen als sog. Haltestellenkap 
(analog Haltestelle „Kelle“) beidseitig im Bereich 
des Rathauses angeordnet werden. Zudem ist 
geplant, entlang der Fahrbahn eine begrenzte 
Anzahl an öffentlichen Parkplätzen zu schaffen.
Die anwesenden Bürgerinnen und Bürger beka-
men einen Einblick in den aktuellen Planungs-
stand und hatten die Gelegenheit, Fragen zu stel-
len und Anregungen zu geben.
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Rückblick: 24. Aktionstag
Am vergangenen Samstag beteiligten sich wieder viele 
Helferinnen und Helfer am 24. Aktionstag "Frühjahrs-
Stadtputzete" in Geislingen, Erlaheim und Binsdorf.
Zahlreiche Vereine, Vereinigungen sowie private Gruppen 
nahmen, ausgestattet mit Eimern, Müllsäcken und Greif-
zangen, daran teil. Gemeinsam halfen alle die Umgebung 
aller drei Stadtteile von Müll und Verschmutzungen zu be-
freien. Spiel- und Grillplätze wurden von Verunreinigungen 
befreit, Vereinsheime und Sportstätten hergerichtet sowie 
Hecken und Sträucher zugeschnitten.
Zum Abschluss und als Dank für die getane Arbeit lud 
die Stadt Geislingen alle Helferinnen und Helfer zu einem 
gemeinsamen Vesper und Getränken ein.
Die Stadt freut sich, dass so viele Helferinnen und Helfer 
trotz des bescheidenen Wetters wieder dem Aufruf gefolgt 
sind und bedankt sich bei allen, die dieses Jahr bei der 
Stadtputzete tatkräftig mitgemacht haben, recht herzlich.
Für diese tolle Leistung gebührt ihnen eine große Aner-
kennung, denn es ist nicht selbstverständlich, den Müll 
anderer zu beseitigen. Schön ist es jedoch, das Ergebnis 
dieser wertvollen Arbeit zu sehen.
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Du bist zwischen 16 und 26 Jahre alt und weißt noch 
nicht, was Du nach der Schule machen möchtest? Wie
wäre es denn mit einem freiwilligen sozialen Jahr im 
Kindergarten oder der Schule? Die Stadt Geislingen 
sucht engagierte und verantwortungsbewusste Jugend-
liche für ein

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)

Du bekommst ab 1. September 2024 einen Einblick in 
die umfangreichen Arbeiten in einer unserer städtischen 
Kindertagesstätten bzw. in den Schulbetrieb an der 
Grundschule am Schlossgarten. 

Deine Aufgaben im Kindergarten:
 Du unterstützt unsere pädagogischen Fachkräfte

bei ihren vielfältigen Tätigkeiten,
 Du gibst den Kindern Hilfestellung und begleitest sie

im Kindergartenalltag,
 Du planst und führst selbstständig kleinere

Aktivitäten und Projekte durch und bringst Deine
Fähigkeiten und Talente mit ein.

Deine Aufgaben in der Grundschule:
 Du unterstützt und begleitest die Lehrkräfte im

Unterricht,
 Du gibst Schülerinnen und Schülern Hilfestellung,

z. B. bei der Hausaufgabenbetreuung,
 Du arbeitest im Rahmen der Ganztagsbetreuung

mit, begleitest Schülerinnen und Schüler in der
Mittagspause und bietest im Rahmen von
Arbeitsgemeinschaften eigene Angebote an.

Wir bieten: 
 Die Möglichkeit, einen pädagogischen Beruf mit

interessanten und abwechslungsreichen Tätig-
keiten hautnah kennenzulernen,

 fachliche Anleitung und Unterstützung durch unser
pädagogisches Team und

 ein monatliches Taschengeld zuzüglich Fahrtkosten
und entsprechende Seminareinheiten nach den
Vorgaben des Trägers.

Du willst ein Teil unseres Teams werden? 
Dann freuen wir uns über eine Kurzbewerbung über

unser Onlineportal auf 
www.stadt-geislingen.de/stellenangebote. 

Für Fragen steht Dir Frau Elena Bisinger, 
Tel. 07433 9684-11 gerne zur Verfügung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir suchen für die kommende Sommerbadesaison 2024 
motivierte und zeitlich flexible Rettungsschwimmer 
(m/w/d) für das Geislinger Schlossparkbad. 
 
Die Aufgaben eignen sich auch hervorragend für 
Studentinnen und Studenten sowie für Schülerinnen und 
Schüler. Die Beschäftigung erfolgt auf Basis eines 
Minijobs oder als kurzfristige Beschäftigung von Mai bis 
September. Der Einsatz erfolgt nach Absprache. 
 
Zu den Aufgaben zählen: 
 

•  Aufsichtsdienst am Schwimmbecken 
•  Betreuung und Information der Badegäste 
•  Reinigung und Desinfektion außerhalb der  
   Schwimmbecken 
 
Für die Einstellung ist ein gültiger Nachweis des 
Rettungsschwimmabzeichens in Silber (nicht älter als 
drei Jahre) und eine gültige Erste-Hilfe-Ausbildung (nicht 
älter als zwei Jahre) nötig. Das Schwimmabzeichen 
kann beispielsweise von der DLRG abgenommen 
werden. 
 

 

Interessiert? 
Dann freuen wir uns über eine Kurzbewerbung bis 
spätestens 21. April 2024 über unser Onlineportal 

auf www.stadt-geislingen.de/stellenangebote. 
 

Für Fragen steht Ihnen Herr Christian Volk, 
Tel. 07433 9684-17 gerne zur Verfügung. 

 

 
Kommunalwahlen 2024: Öffentliche Sitzung 
des Gemeindewahlausschusses
Am Donnerstag, 04.04.2024 findet um 17:00 Uhr im Konferenz-
raum des Bürger- und Vereinshauses Harmonie, Bachstraße 
29 in Geislingen eine öffentliche Sitzung des Gemeindewahlaus-
schusses statt.
Gegenstand der Sitzung ist die Prüfung und Beschlussfassung 
über die Zulassung der Wahlvorschläge für die Wahl des Gemein-
derates und der Ortschaftsräte.
An die Vertrauensleute der Wahlvorschläge ergeht eine geson-
derte Einladung in Schriftform, im Übrigen hat zu der Sitzung 
jedermann Zutritt.

Geislingen, 26.03.2024

gez. Robert Schmid
Vorsitzender Gemeindewahlausschuss
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Kühlgeräte-, Fernseh- und Bildschirmsammlung
Die nächste Sammlung findet am Donnerstag, 25.04.2024, in al-
len drei Stadtteilen statt (s. Abfallkalender). Hierzu gehören alle Ge-
räte mit Kühlkreislauf (Kühlschrank, Gefriertruhe, Wärmepumpe, 
Wärmepumpentrockner, Getränkeautomat) sowie alle Bildschirm-
geräte wie Fernseher, Computermonitore, Flachbildschirme.
Ausgediente Geräte können bis spätestens 48 Stunden vor dem 
jeweiligen Abholtermin, angemeldet werden. Kühl- und Bild-
schirmgeräte können ab sofort über www.zollernalbkreis.de 
oder direkt in der Abfall ZAK-App online zur Sammlung ange-
meldet werden. Auf der Startseite der Landkreis-Homepage findet 
man die Funktion im Bereich "Online-Dienste", in der Abfall-App 
direkt unter dem neuen Icon "Kühl- und Bildschirmgeräte". Aufge-
baut ist das Anmeldeverfahren sowohl über die Webseite als auch 
in der App identisch: Zunächst wird die Abholadresse mit Ort, 
Straße und Hausnummer ausgewählt. Anschließend stehen als 
Abholtermine jeweils der nächstmögliche sowie der Folgetermin 
automatisch zur Auswahl. Nach einer erfolgreichen Eingabe aller 
notwendigen Angaben wird die Anmeldung per Mail bestätigt. 
Auch eine Erinnerung an den bevorstehenden Sammeltermin ist 
damit automatisch hinterlegt. Diese wird zwei Tage vor der Abho-
lung zugestellt. Die telefonische Anmeldung von Geräten bleibt 
trotz der neuen Anmeldemöglichkeit weiter möglich. Ebenso die 
Abgabe ohne Voranmeldung der Geräte in den Wertstoffzentren. 
Bei Fragen zum neuen Service steht das Amt für Umwelt und 
Abfallwirtschaft unter den Rufnummern 07433 / 92-1321, 1382 
und 1444 zur Verfügung.
Die angemeldeten Geräte müssen am Abfuhrtag ab 06:00 Uhr 
am Straßenrand zur Abholung bereitstehen. Nicht angemeldete 
Geräte bleiben stehen. Andere Geräte können wie normaler Elekt-
roschrott über das Wertstoffzentrum in Balingen entsorgt werden.
Um Beachtung wird gebeten.

Sammlung von Grünabfällen
Am Mittwoch, 10.04.2024 werden in Binsdorf, Erlaheim und 
Geislingen wieder Grünabfälle eingesammelt.
Bei der Sammlung wird nur sperriges, holziges Grüngut wie Baum- 
und Heckenschnitt, Reisig und Wurzelstöcke mitgenommen.
Bitte beachten:
•  Äste und Wurzeln dürfen nicht mehr als 25 cm Durchmesser haben.
•  Die Grünabfälle müssen mit Naturfaserschnüren gebündelt werden.
•  Bündel und größere Einzelstücke dürfen nicht schwerer als ca. 15 

kg und nicht länger als 1,5 m sein.
•  Zu große oder zu schwere Bündel können nicht mitgenommen 

werden.
•  Bündel, die mit Kunststoffschnüren, Draht, Textilbändel etc. zusam-

mengebunden sind, können ebenfalls nicht mitgenommen werden.
•  Kleinere Äste oder Zweige, die wegen ihrer Struktur nicht zu bün-

deln sind, können in Papiersäcken bereitgestellt werden. Bitte keine 
Kunststoffsäcke oder Kartonagen verwenden!

•  Pro Sammlung und Grundstück können max. ca. 2 cbm bereitgelegt 
werden.

•  Die Grünabfälle müssen am Sammeltag ab 6:00 Uhr morgens am 
Straßenrand bereit liegen.

Nicht mitgenommen werden:
•  Nicht-holzige Grünabfälle wie z. B. Bambus, Schilfgras, 

Stauden, Blumenschnitt usw.
• Rasenschnitt, Laub, Moos
• Heu, Stroh
• Gemüseabfälle, Biomüll
Diese Gartenabfälle können über die Biotonne oder bei größeren 
Mengen im Abfallwirtschaftszentrum Hechingen sowie bei ver-
schiedenen privaten Firmen gegen eine Gebühr entsorgt werden. 
Rasenschnitt nimmt in kleineren Mengen (bis 1 cbm) von April 
bis November auch das Wertstoffzentrum in Balingen und die 
Erddeponie in BL-Weilstetten.
Alle Termine und Informationen sind auch in der Abfall ZAK-App 
verfügbar.

Wir weisen daraufhin hin, dass das Verbrennen von Grünab-
fällen nicht zulässig ist und eine Ordnungswidrigkeit darstellt, 
die mit einem Bußgeld geahndet werden kann.
Fragen beantwortet die Abfallberatung des Landkreises unter den 
Rufnummern 07433 / 92-1371, -1381 und -1382.

Glascontainer - Sammlung von Altglas
In die Glascontainer gehören: 
Alle Gläser, die als Verpackung dienten, also z. B. Getränkefla-
schen und Konservengläser, getrennt nach den Glasfarben weiß, 
grün und braun. Andersfarbige Gläser (z. B. blaue, rote usw.) ge-
ben Sie bitte ausschließlich in den Grünglascontainer. Bitte die 
Farbtrennung genau beachten, da dies für die Wiederverwertung 
des Altglases unbedingt erforderlich ist.

Nicht in die Glascontainer gehören:
- Kronkorken und Schraubverschlüsse (Gelber Sack)
- Steingut, Keramik, Porzellan (Restmüll)
- Feuerfestes Glas, Bleiglas, Kristallglas (Restmüll)
- Spiegel (Restmüll, Sperrmüll)
- Flachglas, z. B. Fensterglas, Aquarienglas (Wertstoffzentren)
- Autoglas (KfZ-Handel)
- sonstige Abfälle
Die Glascontainer dürfen nur werktags zwischen 7:00 und 20:00 
Uhr befüllt werden (bitte örtliche Ruhezeiten beachten).
Bitte halten Sie die Containerstandorte sauber und stellen Sie 
nichts auf oder neben den Glascontainern ab.
Das Abfallwirtschaftsamt informiert unter https://www.zollernalb-
kreis.de/landratsamt/aemter++und+organisation/Abfallentsor-
gung ausführlich über die richtige Abfallentsorgung.

Kurzbericht aus der Sitzung des 
Gemeinderates vom 20.03.2024
Top 1 – Bürger fragen
Es wurden keine Fragen gestellt.

Top 2 – Wahl des Abteilungskommandanten sowie des Stellv. 
Abteilungskommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Ein-
satzabteilung Erlaheim
hier: Zustimmung des Gemeinderats
Bei der Abteilungsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Geis-
lingen, Abteilung Erlaheim am 26.01.2024 fand die Wahl des Ab-
teilungskommandanten sowie des stellvertretenden Abteilungs-
kommandanten statt. Bei den Wahlen bestätigten die Mitglieder 
der Einsatzabteilung Erlaheim den bisherigen Abteilungskom-
mandanten, Herrn Oberbrandmeister Albrecht Zirkel sowie den 
stellvertretenden Abteilungskommandanten, Herrn Oberlösch-
meister Timo Sieber jeweils im Amt. Der Gemeinderat stimmte der 
Wahl gemäß § 8 Absatz 2 des Feuerwehrgesetzes zu.

 

Kurzbericht aus der Sitzung des Gemeinderates vom 20.03.2024 
 
 
Top 1 – Bürger fragen 
 
Es wurden keine Fragen gestellt. 
 
 
Top 2 – Wahl des Abteilungskommandanten sowie des Stellv. Abteilungskom-
mandanten der Freiwilligen Feuerwehr Einsatzabteilung Erlaheim 
hier: Zustimmung des Gemeinderats 
 
Bei der Abteilungsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Geislingen, Abteilung Er-
laheim am 26.01.2024 fand die Wahl des Abteilungskommandanten sowie des stell-
vertretenden Abteilungskommandanten statt. Bei den Wahlen bestätigten die Mitglie-
der der Einsatzabteilung Erlaheim den bisherigen Abteilungskommandanten, Herrn 
Oberbrandmeister Albrecht Zirkel sowie den stellvertretenden Abteilungskommandan-
ten, Herrn Oberlöschmeister Timo Sieber jeweils im Amt. Der Gemeinderat stimmte 
der Wahl gemäß § 8 Absatz 2 des Feuerwehrgesetzes zu. 
 

 
Bild (v.r. n.l.): Bürgermeister Oliver Schmid, der Abteilungskommandant Albrecht Zirkel 
und der stellvertretende Abteilungskommandant Timo Sieber der Freiwilligen Feuer-
wehr Geislingen, Einsatzabteilung Erlaheim mit Marc Brobeil, Kommandant der Frei-
willigen Feuerwehr Geislingen.  
 
 
Top 3 – Teilregionalplan Wind- und Solarenergie - Vorstellung der Planentwürfe 
durch den Regionalverband Neckar-Alb;  
Vorstellung durch Herrn Verbandsdirektor Dr. Dirk Seidemann 

Bild (v.r. n.l.): Bürgermeister Oliver Schmid, der Abteilungskomman-
dant Albrecht Zirkel und der stellvertretende Abteilungskommandant 
Timo Sieber der Freiwilligen Feuerwehr Geislingen, Einsatzabteilung 
Erlaheim mit Marc Brobeil, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr 
Geislingen.
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Top 3 – Teilregionalplan Wind- und Solarenergie - Vorstellung 
der Planentwürfe durch den Regionalverband Neckar-Alb;
Vorstellung durch Herrn Verbandsdirektor Dr. Dirk Seidemann
Der Regionalverband Neckar-Alb hat laut Klimaschutzgesetz des 
Landes Baden-Württemberg die Aufgabe, bis zum Jahr 2025 min-
destens 1,8% der Regionsfläche für den Ausbau von Wind-, sowie 
0,2% für Solarenergieanlagen im Regionalplan auszuweisen.
Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Neckar-Alb 
hat am 26.07.2022 Beschlüsse zur Aufstellung des Teilregional-
plans Windkraft und des Teilregionalplans Solarenergie gemäß  
§ 12 Abs. 1 Landesplanungsgesetz (LplG) gefasst.
Herr Dr. Seidemann vom Regionalverband Neckar-Alb informierte 
in der Sitzung des Gemeinderates umfassend über die Planent-
würfe der Teilfortschreibungen Wind- und Solarenergie und das 
weitere Vorgehen bei der Aufstellung der Teilregionalpläne.
Der Gemeinderat stimmte den Anhörungsentwürfen für den 
Teilregionalplan Wind- und Solarenergie des Regionalverbands 
Neckar-Alb, ohne die Fläche Ge02 des Teilregionalplans Solar-
energie, zu.

Top 4 – Baugebiete Nebenwiesle und Obere Breite - weitere 
Vorgehensweise
- Antrag der Fraktion "Aktive Bürger"
Die Bebauungsplan-Verfahren der Neubaugebiete Nebenwiesle in 
Erlaheim und Obere Breite in Binsdorf wurden ursprünglich auf der 
Grundlage des vereinfachten (beschleunigten) Verfahrens gem. 
§ 13b BauGB eingeleitet. Beide Verfahren standen kurz vor dem 
Satzungsbeschluss, als das Bundesverwaltungsgericht im Juli 
2023 entschieden hat, dass der im Jahr 2017 eingeführte § 13b 
BauGB, der die Aufstellung von Bebauungsplänen im Außenbe-
reich im vereinfachten Verfahren ohne förmliche Umweltprüfung
erlaubte, gegen Europarecht verstößt und nicht mehr angewendet 
werden darf.
Der Gemeinderat beschloss den Verfahrenswechsel von § 13 b 
BauGB ins Regelverfahren für die Baugebiete Nebenwiesle in Er-
laheim und Obere Breite in Binsdorf.
Im Idealfall wird ein Baubeginn nach Abschluss des Bebauungs-
planverfahrens sowie der Vergabe der Bauleistungen im August 
2024 in Erlaheim sowie im September 2024 in Binsdorf ange-
strebt.

Top 5 – Bebauungsplan Nebenwiesle, Erlaheim
- Billigung Planentwurf, Abwägung der eingegangenen Stel-
lungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung; Beschluss der 
Beteiligung der Öffentlichkeit und der Beteiligung der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange
Das Plangebiet befindet sich am westlichen Rand des Ortsteils 
Erlaheim. Das Bebauungsplan-Verfahren wurde ursprünglich auf 
Grundlage von § 13b BauGB eingeleitet, welcher laut Bundes-
verwaltungsgericht gegen Europarecht verstößt und nicht mehr
angewendet werden darf. Deshalb soll der Bebauungsplan nun 
zur Erhaltung der Rechtssicherheit im Regelverfahren mit Umwelt-
prüfung und Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich fortgeführt 
werden.
Der Gemeinderat beschloss:
1.  Abwägung zu den eingegangenen Anregungen aus der früh-

zeitigen Beteiligung
2.  Billigung des geänderten Entwurfs
3.  Beschluss zur Offenlage nach § 3 Abs. II und § 4 Abs. II BauGB

Top 6 – Bebauungsplan „Hung – 4. Änderung“, Geislingen:
Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB, Billigung Plan-
entwurf, Beschluss der Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange
Mit dem vorliegenden Bebauungsplan sollen die planungsrecht-
lichen Voraussetzungen für die Umnutzung eines bestehenden 
Werkstattgebäudes in ein Wohnhaus mit Einliegerwohnung, Dop-
pelgarage und Stellplatz geschaffen werden. Hierfür wird das
ausgewiesene Mischgebiet im Rechtsplan „Hung – 2. Änderung“ 
als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen.

Der Gemeinderat fasste folgende Beschlüsse:
1.  Für den im Lageplan dargestellten Geltungsbereich des Bebau-

ungsplanes "Hung – 4. Änderung“ wird nach § 2 Abs.1 BauGB 
der Aufstellungsbeschluss gefasst. Der Bebauungsplan wird im 
Verfahren nach § 13 BauGB durchgeführt.

2.  Der Aufstellungsbeschluss wird nach § 2 Abs.1 BauGB i.V. mit  
§ 1 Abs. 8 BauGB öffentlich bekannt gemacht.

3.   Der Bebauungsplanentwurf mit Begründung wird in der Fassung 
vom 15.02.2024 vom Gemeinderat gebilligt.

4.   Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB und 
die Anhörung der Behörden bzw. der Träger öffentlicher Belange 
nach § 4 Abs. 2 BauGB wird in Form einer Planauflage mit Gele-
genheit zur Äußerung und Erörterung der Planung durchgeführt.

Top 7 – Ergänzungssatzung „Flst. 4221 – Auenstraße 71“, Geis-
lingen:
Abwägung der im Rahmen der öffentlichen Auslegung und der 
Behördenbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen, Kennt-
nisnahme Planunterlagen, Satzungsbeschluss
Der Stadt Geislingen liegt eine Anfrage zur Errichtung eines Wohn-
hauses am nordwestlichen Ortsrand von Geislingen vor. Die Planung 
befindet sich auf einem Privatgrundstück und schließt an bestehen-
de Wohnbebauung an. Die Fläche befindet sich im Außenbereich, 
gültiges Baurecht besteht nicht. Durch die geplante Satzung sollen 
die Flurstücke 4221 und 4220 in Teilen dem Innenbereich zugeordnet 
werden, um den Eigentümern die Errichtung eines Wohngebäudes 
mit entsprechenden Nebenanlagen zu ermöglichen.
Der Gemeinderat fasste folgende Beschlüsse:
1.   Die Berücksichtigung der im Rahmen der öffentlichen Auslegung 

nach § 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 
eingegangene Stellungnahmen wird gemäß Empfehlung der 
Verwaltung beschlossen. Die Ergänzungssatzungsunterlagen 
werden entsprechend der Abwägungsbeschlüsse geändert und/
oder ergänzt.

2.  Die Satzung mit Begründung wird in der Fassung vom 30.01.2024 
vom Gemeinderat gebilligt.

3.   Die Ergänzungssatzung wird gemäß § 10 Abs. 1 BauGB wie 
in der Anlage der Sitzungsvorlage ausgeführt als Satzung be-
schlossen.

4.   Die Verwaltung wird beauftragt, die Satzung ortsüblich bekannt 
zu machen und dem Landratsamt Zollernalbkreis anzuzeigen.

Top 8 – Sanierung der Beundgasse in Binsdorf - Vergabe der 
Tief- und Straßenbauarbeiten
Die Beundgasse in Binsdorf wurde vor etwa 60 Jahren hergestellt 
und soll auf Grund der entsprechend alten Wasserleitungen und 
Kanäle sowie dem schlechten Straßenzustand vollumfänglich im 
Jahr 2024 saniert werden.
Der Gemeinderat beschloss die Vergabe des Gewerks Tief- und Stra-
ßenbauarbeiten an die Firma Christian Koch GmbH & Co. KG aus 
Ratshausen zu einem Gesamtbruttopreis von 988.939,50 €.

Top 9 – Annahme von Spenden
Der Gemeinderat der Stadt Geislingen stimmte der Annahme der 
folgenden Spenden zu:
-  zugunsten der Kindertagesstätte Pusteblume 100,00 € durch Frau 

Tatjana Haag, Geislingen sowie 401,10 € durch den Elternbeirat 
der Kindertagesstätte,

-  zugunsten des Feuerlöschwesens 500,00 € durch die Firma Aero-
Lift Vakuumtechnik, Geislingen-Binsdorf,

-  zugunsten der Kindertagesstätte Regenbogen 50,00 € von den 
Besuchern anlässlich der Veranstaltung des Großelternmittags.

Bürgermeister Oliver Schmid bedankte sich für die Spenden.

Top 10 – Baugesuche
Der Gemeinderat erteilte folgenden Baugesuchen das städtebauli-
che Einvernehmen:
I. Baugesuche im Baugenehmigungsverfahren
a)   Errichtung eines Nassholzlagerplatzes, Gewann Bubenhofer Tal, 

Flst. Nr. 3635 und 3640, 72351 Geislingen-Binsdorf.
b)   Errichtung eines Schuppens, Schuppengebiet „Lau“, Flst. Nr. 

2403/20, 72351 Geislingen-Erlaheim.
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II. Baugesuche im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren
a)  Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 6 Wohneinheiten, An-

legen von 6 Stellplätzen und eines Spielplatzes, Turmstraße 
35, 72351 Geislingen-Binsdorf.

b)   Errichtung eines unterirdischen Löschwasserbehälters mit 
100 m³, Gewerbegebiet „Flachsland“, Flst. Nr. 1840, 1841 
und 1846, 72351 Geislingen-Binsdorf.

c)   Umbau eines Einfamilienhauses zum Zweifamilienhaus und 
Errichtung einer Dachgaube, Wiesenstraße 12, 72351 Geis-
lingen.

III. Baugesuch im Kenntnisgabeverfahren
a)  Teilabbruch Ökonomiegebäude Gasthaus „Schützen“, 

Schloßstraße 2, 72351 Geislingen.

Top 11 – Verschiedenes
Dorfladen „Emmiy“ in Binsdorf
Bürgermeister Oliver Schmid informierte über die Neueröffnung 
des Dorfladens in Binsdorf, welcher als Selbstbedienungsladen 
mit dem Namen "Emmiy - Dein Nahversorger" ein neues Konzept 
aufweise. Zur Eröffnung seien viele Binsdorfer erschienen, was 
wichtig sei, da dies nun die letzte Chance sei. Er wünsche dem 
Betreiberehepaar Bächle viel Erfolg und gutes Gelingen.

Stadtgespäch - Sanierung der Ortsdurchfahrt Geislingen
Bürgermeister Oliver Schmid informierte, dass in den vergan-
genen Wochen zwei Veranstaltungen zur Neugestaltung der 
Ortsdurchfahrt stattgefunden haben. Am Mittwoch, 06.03.2024 
habe die Stadtverwaltung die direkten Anlieger der Vorstadtstra-
ße über die Pläne informiert und am Mittwoch, 13.03.2024 dann 
die Öffentlichkeit im Rahmen eines Stadtgesprächs. Bei beiden 
Veranstaltungen sei der Tenor überwiegend positiv gewesen. Es 
haben konstruktive Gespräche stattgefunden und es habe wert-
volle Anregungen gegeben.

Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt
Der Leiter des Stadtbauamtes Markus Buck informierte, dass am 
Dienstag, 09.04.2024 eine Sitzung des Ausschusses für Technik 
und Umwelt stattfinden werde.
Im Anschluss fand eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Information zur Teilfortschreibung Wind- und 
Solarenergie des Regionalverbandes Neckar-Alb
Der Regionalverband Neckar-Alb hat laut Klimaschutzgesetz des 
Landes Baden-Württemberg die Aufgabe, bis zum Jahr 2025 min-
destens 1,8% der Regionsfläche für den Ausbau von Wind-, so-
wie 0,2% für Solarenergieanlagen im Regionalplan auszuweisen. 
Konkret bedeutet dies, dass auf den Gebieten der Landkreise 
Zollernalbkreis, Reutlingen und Tübingen insgesamt ca. 4.500 
Hektar an Flächen für den Ausbau von Windenergieanlagen sowie 
ca. 500 Hektar an Flächen für den Ausbau von Freiflächensolar-
anlagen festgelegt werden müssen.
Ergänzend zu den öffentlichen Bekanntmachungen am 
21.04.2023, 22.12.2023 und 02.02.2024 wollen wir nochmals über 
den Verfahrensstand, die weiteren Planungen und die Möglichkei-
ten zur Einbringung von Bedenken und Anregungen informieren.

Verfahrensstand:
Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Neckar-Alb 
hat am 05.12.2023 die Planentwürfe für die Teilfortschreibungen 
Wind- und Solarenergie beschlossen und die Verbandsverwaltung 
beauftragt, im Zeitraum von 11. Januar 2024 bis 11. April 2024 
die Beteiligung nach § 12 Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 5 Landespla-
nungsgesetz durchzuführen.
Städte und Gemeinden, sonstige Träger öffentlicher Belange 
und die Öffentlichkeit haben nun gemäß § 9 Abs. 2 Raum-
ordnungsgesetz bzw. § 12 Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 5 Lan-
desplanungsgesetz Gelegenheit, sich zu den Planentwürfen 
zu äußern und ihre Stellungnahmen über die jeweilige Be-

teiligungsplattform, per E-Mail an beteiligung@rvna.de, oder 
per Post an Regionalverband Neckar-Alb, Löwensteinplatz 1, 
72116 Mössingen, abzugeben.
Alle Unterlagen liegen in der Zeit vom 
11.01.2024 bis zum 11.04.2024 beim Re-
gionalverband Neckar-Alb und den Land-
ratsämtern der Landkreise Zollernalbkreis, 
Reutlingen und Tübingen öffentlich aus. Den 
genauen Verfahrensstand entnehmen Sie bit-
te der Seite https://www.rvna.de/formellebe-
teiligung - hier besteht auch die Möglichkeit, 
eigene Belange einzubringen. Gerne können 
Sie auch den nebenstehenden QR-Code nutzen.
Die Teilfortschreibungen Windenergie und Solarenergie des 
Regionalplans sind transparent und in einem offenen Ver-
fahren gestaltet. Wir möchten Sie ausdrücklich ermuntern, 
bei Bedenken und Anregungen bis zum 11.04.2024 eine Stel-
lungnahme an den Regionalverband abzugeben. Dies dient 
schlussendlich dazu, mögliche Betroffenheiten der Bürgerin-
nen und Bürger unserer Gemeinde zu erkennen.
Ziel des Regionalverbandes ist es, den Regionalplan bis Ende 
2025 zur Rechtskraft zu führen. Sollte es nicht gelingen, innerhalb 
der Region Neckar-Alb das gesetzlich vorgegebene Flächenziel 
von 1,8 % der Regionsfläche für Windenergienutzung zu errei-
chen, ist die sogenannte „Superprivilegierung“ zu befürchten, 
wonach Windenergieanlagen überall dort gebaut werden können, 
wo sie nicht ausdrücklich verboten sind und die Eigentümer ihr 
Einverständnis erteilen. Einem derartigen „Wildwuchs“ gilt es in 
jedem Fall vorzubeugen.

 
Schema: Zuständigkeiten und Verfahren im Bereich Windkraft (Quelle: RVNA) 
 
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete auf Gemarkung Geislingen: 
 
Der aktuelle Regionalplanentwurf sieht ein Vorranggebiet für Windkraft vor, das sich über Teile der 
Gemarkungen von Geislingen, Balingen und Haigerloch erstreckt. In den Vorranggebieten für 
Windenergienutzung haben die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen und 
erforderlicher Nebenanlagen Vorrang vor anderen raumbedeutsamen Nutzungen. Innerhalb dieser 
Flächenkulisse ist die Entwicklung von Windenergie-Projekten grundsätzlich möglich. 
 
In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu wissen, dass im Rahmen des aktuellen Verfahrens keine 
konkreten Windkraftanlagenstandorte geplant werden. Angaben zur Anzahl, Standort, Art, Höhe 
und zum genauen Standort der Windenergieanlagen sind nicht Gegenstand der regionalen 
Planungsebene. Vielmehr grenzt das Vorranggebiet die Fläche ab, innerhalb derer später 
Windkraftprojekte grundsätzlich umsetzbar sind. Um seriöse Aussagen zu genauen Standorten, 
Anzahl an Windrädern, Höhe der Windkraftanlagen etc. machen zu können, ist der aktuelle 
Planungsstand deutlich verfrüht. 

Schema: Zuständigkeiten und Verfahren im Bereich Windkraft (Quel-
le: RVNA)

Vorrang- und Vorbehaltsgebiete auf Gemarkung Geislingen:
Der aktuelle Regionalplanentwurf sieht ein Vorranggebiet für 
Windkraft vor, das sich über Teile der Gemarkungen von Geis-
lingen, Balingen und Haigerloch erstreckt. In den Vorranggebieten 
für Windenergienutzung haben die Errichtung und der Betrieb 
von Windenergieanlagen und erforderlicher Nebenanlagen Vor-
rang vor anderen raumbedeutsamen Nutzungen. Innerhalb die-
ser Flächenkulisse ist die Entwicklung von Windenergie-Projekten 
grundsätzlich möglich.
In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu wissen, dass im Rah-
men des aktuellen Verfahrens keine konkreten Windkraftanla-
genstandorte geplant werden. Angaben zur Anzahl, Standort, 
Art, Höhe und zum genauen Standort der Windenergieanlagen 
sind nicht Gegenstand der regionalen Planungsebene. Vielmehr 
grenzt das Vorranggebiet die Fläche ab, innerhalb derer später 
Windkraftprojekte grundsätzlich umsetzbar sind. Um seriöse 
Aussagen zu genauen Standorten, Anzahl an Windrädern, 
Höhe der Windkraftanlagen etc. machen zu können, ist der 
aktuelle Planungsstand deutlich verfrüht.

 

Information zur Teilfortschreibung Wind- und Solarenergie des Regionalverbandes Neckar-Alb 
 
Der Regionalverband Neckar-Alb hat laut Klimaschutzgesetz des Landes Baden-Württemberg die 
Aufgabe, bis zum Jahr 2025 mindestens 1,8% der Regionsfläche für den Ausbau von Wind-, sowie 
0,2% für Solarenergieanlagen im Regionalplan auszuweisen. Konkret bedeutet dies, dass auf den 
Gebieten der Landkreise Zollernalbkreis, Reutlingen und Tübingen insgesamt ca. 4.500 Hektar an 
Flächen für den Ausbau von Windenergieanlagen sowie ca. 500 Hektar an Flächen für den Ausbau 
von Freiflächensolaranlagen festgelegt werden müssen. 
 
Ergänzend zu den öffentlichen Bekanntmachungen am 21.04.2023, 22.12.2023 und 02.02.2024 
wollen wir nochmals über den Verfahrensstand, die weiteren Planungen und die Möglichkeiten zur 
Einbringung von Bedenken und Anregungen informieren. 
 
Verfahrensstand: 
 
Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Neckar-Alb hat am 05.12.2023 die Planentwürfe 
für die Teilfortschreibungen Wind- und Solarenergie beschlossen und die Verbandsverwaltung 
beauftragt, im Zeitraum von 11. Januar 2024 bis 11. April 2024 die Beteiligung nach § 12 Abs. 2, 
Abs. 3 und Abs. 5 Landesplanungsgesetz durchzuführen. 
 
Städte und Gemeinden, sonstige Träger öffentlicher Belange und die Öffentlichkeit haben nun 
gemäß § 9 Abs. 2 Raumordnungsgesetz bzw. § 12 Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 5 
Landesplanungsgesetz Gelegenheit, sich zu den Planentwürfen zu äußern und Ihre 
Stellungnahmen über die jeweilige Beteiligungsplattform, per E-Mail an beteiligung@rvna.de, 
oder per Post an Regionalverband Neckar-Alb, Löwensteinplatz 1, 72116 
Mössingen, abzugeben. 
 
Alle Unterlagen liegen in der Zeit vom 11.01.2024 bis zum 11.04.2024 beim 
Regionalverband Neckar-Alb und den Landratsämtern der Landkreise 
Zollernalbkreis, Reutlingen und Tübingen öffentlich aus. Den genauen 
Verfahrensstand entnehmen Sie bitte der Seite 
https://www.rvna.de/formellebeteiligung - hier besteht auch die Möglichkeit, 
eigene Belange einzubringen. Gerne können Sie auch den nebenstehenden 
QR-Code nutzen. 
 
Die Teilfortschreibungen Windenergie und Solarenergie des Regionalplans sind transparent 
und in einem offenen Verfahren gestaltet. Wir möchten Sie ausdrücklich ermuntern, bei 
Bedenken und Anregungen bis zum 11.04.2024 eine Stellungnahme an den Regionalverband 
abzugeben. Dies dient schlussendlich dazu, mögliche Betroffenheiten der Bürgerinnen und 
Bürger unserer Gemeinde zu erkennen. 
 
Ziel des Regionalverbandes ist es, den Regionalplan bis Ende 2025 zur Rechtskraft zu führen. Sollte 
es nicht gelingen, innerhalb der Region Neckar-Alb das gesetzlich vorgegebene Flächenziel von 1,8 
% der Regionsfläche für Windenergienutzung zu erreichen, ist die sogenannte „Superprivilegierung“ 
zu befürchten, wonach Windenergieanlagen überall dort gebaut werden können, wo sie nicht 
ausdrücklich verboten sind und die Eigentümer ihr Einverständnis erteilen. Einem derartigen 
„Wildwuchs“ gilt es in jedem Fall vorzubeugen. 
 

Beteiligungs-
plattform RVNA 
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Regionalplan-Entwurf: Vorranggebiet für Windenergie 
 
Die Gemeinde wird im Verfahren lediglich als betroffene Behörde angehört – mit der Möglichkeit, 
Bedenken und Anregungen vorzubringen. Der Gemeinderat stimmte mehrheitlich in der Sitzung vom 
20.03.2024 den Anhörungsentwürfen für den Teilregionalplan Windenergie zu.  
 
Weiterhin sieht der Regionalplan-Entwurf für Geislingen ein Vorrang- und zwei Vorbehaltsgebiete 
für Freiflächen-Photovoltaik vor. In den Vorranggebieten haben die Errichtung und der Betrieb von 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen Vorrang vor anderen Nutzungen. In Vorbehaltsgebieten sind auch 
andere raumbedeutsame Nutzungen möglich. Aus dem Teilregionalplan Solarenergie ergibt sich 
keine Pflicht zur Umsetzung von Freiflächen-PV-Anlagen. Hier greift die kommunale Planungshoheit, 
da für solche Anlagen in der Regel ein Bebauungsplan erforderlich ist. 

Regionalplan-Entwurf: Vorranggebiet für Windenergie

Die Gemeinde wird im Verfahren lediglich als betroffene Behörde 
angehört – mit der Möglichkeit, Bedenken und Anregungen vor-
zubringen. Der Gemeinderat stimmte mehrheitlich in der Sitzung 
vom 20.03.2024 den Anhörungsentwürfen für den Teilregionalplan 
Windenergie zu.
Weiterhin sieht der Regionalplan-Entwurf für Geislingen ein Vor-
rang- und zwei Vorbehaltsgebiete für Freiflächen-Photovol-
taik vor. In den Vorranggebieten haben die Errichtung und der 
Betrieb von Freiflächen-Photovoltaikanlagen Vorrang vor anderen 
Nutzungen. In Vorbehaltsgebieten sind auch andere raumbedeut-
same Nutzungen möglich. Aus dem Teilregionalplan Solarenergie 
ergibt sich keine Pflicht zur Umsetzung von Freiflächen-PV-An-
lagen. Hier greift die kommunale Planungshoheit, da für solche 
Anlagen in der Regel ein Bebauungsplan erforderlich ist.

 
Regionalplan-Entwurf: Vorranggebiet (Ge01) und Vorbehaltsgebiete (Ge02/Ge03) für Photovoltaik 
 
Auch diese Gebiete wurden dem Gemeinderat am 20.03.2024 zur öffentlichen Beratung über die 
kommunale Stellungnahme zum Regionalplanentwurf vorgelegt. Der Gemeinderat stimmte hier 
mehrheitlich den Anhörungsentwürfen für den Teilregionalplan Solarenergie, ohne die Fläche Ge02, 
zu. 
 
Weitere Vorgehensweise – kommunale Planungen: 
 
Das gesamtgesellschaftliche Ziel, die Energieversorgung in Deutschland klimafreundlicher und 
zugleich krisensicher zu gestalten, wird uns in den kommenden Jahren beschäftigen. Auch die 
Gemeinde Geislingen wird ihren Anteil dazu beitragen müssen, die Ziele zu erreichen.  
Fest steht: Sofern und sobald die Gemeinde konkrete Anlagenstandorte für erneuerbare 
Energien – insbesondere im Bereich Windenergie – planen sollte, wird dies in einem 
transparenten Prozess erfolgen.  
 
Neben der Auswahl verträglicher Standorte innerhalb der vorgegebenen Flächenkulissen sowie 
geeigneter Anlagentypen werden wir hierbei auch ein besonderes Augenmerk darauf legen, dass 
unsere Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit erhalten werden, durch Erwerb von Anteilen finanziell 
am wirtschaftlichen Erfolg der Energieerzeugung vor Ort zu partizipieren. 
 

Regionalplan-Entwurf: Vorranggebiet (Ge01) und Vorbehaltsgebiete 
(Ge02/Ge03) für Photovoltaik

Auch diese Gebiete wurden dem Gemeinderat am 20.03.2024 zur 
öffentlichen Beratung über die kommunale Stellungnahme zum 
Regionalplanentwurf vorgelegt. Der Gemeinderat stimmte hier 
mehrheitlich den Anhörungsentwürfen für den Teilregionalplan 
Solarenergie, ohne die Fläche Ge02, zu.

Weitere Vorgehensweise – kommunale Planungen:
Das gesamtgesellschaftliche Ziel, die Energieversorgung in 
Deutschland klimafreundlicher und zugleich krisensicher zu ge-
stalten, wird uns in den kommenden Jahren beschäftigen. Auch 
die Gemeinde Geislingen wird ihren Anteil dazu beitragen müssen, 
die Ziele zu erreichen.
Fest steht: Sofern und sobald die Gemeinde konkrete Anla-
genstandorte für erneuerbare Energien – insbesondere im 
Bereich Windenergie – planen sollte, wird dies in einem trans-
parenten Prozess erfolgen.
Neben der Auswahl verträglicher Standorte innerhalb der vorge-
gebenen Flächenkulissen sowie geeigneter Anlagentypen werden 
wir hierbei auch ein besonderes Augenmerk darauf legen, dass 
unsere Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit erhalten werden, 
durch Erwerb von Anteilen finanziell am wirtschaftlichen Erfolg 
der Energieerzeugung vor Ort zu partizipieren.

Bebauungsplan Nebenwiesle 
- Beteiligung der Öffentlichkeit gem.  
§ 3 Absatz 2 BauGB
Am 20.03.2024 hat der Gemeinderat der Stadt Geislingen in sei-
ner öffentlichen Sitzung den geänderten Entwurf des Bebauungs-
plans ‚Nebenwiesle‘ in Geislingen-Erlaheim sowie den geänder-
ten Entwurf der örtlichen Bauvorschriften in der Fassung vom 
06.03.2024 gebilligt und die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 
2 BauGB beschlossen.

1. Räumlicher Geltungsbereich
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich am 
nordwestlichen Siedlungsrand von Erlaheim zwischen dem Bins-
dorfer Weg im Süden, einem landwirtschaftlichen Weg im Norden 
und der bestehenden Wohnbebauung an der Alemannenstraße 
im Osten. Der räumliche Geltungsbereich ist der untenstehenden 
Plandarstellung zu entnehmen.

Bebauungsplan ‚Nebenwiesle‘ 

- Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Absatz 2 BauGB - 

Am 20.03.2024 hat der Gemeinderat der Stadt Geislingen in seiner öffentlichen Sitzung den geänderten Ent-

wurf des Bebauungsplans ‚Nebenwiesle‘ in Geislingen-Erlaheim sowie den geänderten Entwurf der örtlichen 

Bauvorschriften in der Fassung vom 06.03.2024 gebilligt und die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

beschlossen.  

1. Räumlicher Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich am nordwestlichen Siedlungsrand von Erlaheim zwi-

schen dem Binsdorfer Weg im Süden, einem landwirtschaftlichen Weg im Norden und der bestehenden Wohn-

bebauung an der Alemannenstraße im Osten. Der räumliche Geltungsbereich ist der untenstehender Pland-

arstellung zu entnehmen. 

 
 

In Zusammenhang mit dem Bebauungsplan werden folgende planexterne naturschutzrechtliche Ausgleichs-

maßnahmen festgesetzt: 

In Zusammenhang mit dem Bebauungsplan werden folgende 
planexterne naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen fest-
gesetzt:
•  Abbuchung von der Ökokonto-Maßnahme AuT/B5 der Stadt 

Geislingen (Waldrefugium zur Entwicklung eines alten, höhlen-
reichen Altwaldbestands mit hohem Totholzanteil durch dau-
erhaften Nutzungsverzicht auf dem städtischen Flurstück Nr. 
1008, Gemarkung Binsdorf;

•  Auftrag von Oberboden aus dem Baugebiet im Zuge der Er-
schließungsarbeiten auf Flst.Nr. 1718 auf einer Fläche von ca. 
250 m² zur Bodenverbesserung.

2. Ziele und Zwecke des Bebauungsplanverfahren
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die baupla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen zur Schaffung von insgesamt 
mindestens 15 Bauplätzen für Einzel- oder Doppelhausbebauung 
im Anschluss an die Bestandsbebauung des Gebietes „Hofen II“ 
am nordwestlichen Ortsrand von Erlaheim geschaffen werden.

3. Art des Bebauungsplan-Verfahrens
Das Bebauungsplan-Verfahren wurde ursprünglich auf Grundlage 
von § 13b BauGB eingeleitet.
Das Bundesverwaltungsgericht hat im Juli 2023 entschieden, 
dass der im Jahr 2017 eingeführte § 13b BauGB, der die Aufstel-
lung von Bebauungsplänen im Außenbereich im vereinfachten 
Verfahren ohne förmliche Umweltprüfung erlaubte, gegen Euro-
parecht verstößt und nicht mehr angewendet werden darf.
Hierauf wurde ein neuer § 215a BauGB beschlossen. Dieser re-
gelt, dass die Gemeinden eine sog. umweltrechtliche Vorprüfung 
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durchführen müssen. Falls diese Vorprüfung Anhaltspunkte für 
erhebliche Umweltauswirkungen ergibt, muss eine vollständige 
Umweltprüfung durchgeführt werden und der Bebauungsplan auf 
ein Regelverfahren umgestellt werden.
Im Zuge der Prüfung der Umweltbelange in der Begründung vom 
10.10.2022 zur bereits durchgeführten Beteiligung im Zeitraum 
vom 03.11.2022 bis zum 09.12.2022 wurde zumindest in Bezug 
auf die Betroffenheit des Schutzguts Boden eine erhebliche Be-
einträchtigung nicht ausgeschlossen.
Deshalb wird der Bebauungsplan im Regelverfahren mit Um-
weltbericht inkl. Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich fortge-
führt. Der bereits erfolgte Verfahrensschritt der Beteiligung der 
Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange aus dem beschleunigten Verfahren gemäß § 13b 
BauGB wird dabei als durchgeführte frühzeitige Beteiligung im 
Regelverfahren nach § 3 Abs. 1 bzw. § 4 Abs. 1 BauGB gewertet. 
Ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag wurde bereits zur ersten 
Beteiligungsrunde erarbeitet.
Die im Zuge dieser ersten Beteiligungsrunde eingegangenen An-
regungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sowie der Öffentlichkeit wurden auf Grundlage der Abwägung 
sofern erforderlich berücksichtigt.
Der Beschluss zum Verfahrenswechsel wurde vom Gemeinde-
rat der Stadt Geislingen in öffentlicher Sitzung am 20.03.2024 
gefasst.
4. Umweltbezogene Informationen
Neben dem Planentwurf sind folgende wesentliche umweltbezo-
genen Informationen und Stellungnahmen (teilweise in Form von 
Fachgutachten) verfügbar:
•  Umweltbericht mit Aussagen zur Berücksichtigung umweltbe-

zogener Auswirkungen der Planung und möglichen Betroffen-
heiten von Menschen (insb. Wohn- und Erholungsfunktionen), 
Pflanzen und Tieren (insb. Lebensraum), der biologischen Viel-
falt und des Artenschutzes, Boden (insb. Flächenversiegelung), 
Wasser (insb. der Rückhalt und die Versickerung des anfallen-
den Niederschlagswassers), Klima (insb. Kaltluft- und Frischluft-
produktion), des Landschafts- und Ortsbildes (Beeinträchtigung 
als Folge der Bebauung) sowie von Kultur- und Sachgütern und 
deren jeweiliger Wechselwirkungen vom 06.03.2024. Beschrie-
ben sind auch Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen auf die vorge-
nannten Schutzgüter.

•  Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag mit Aussagen zu den vom 
Vorhaben betroffenen Biotop- und Habitatstrukturen und der 
vorhabensbedingten Betroffenheit von planungsrelevanten Ar-
ten sowie der auf dieser Basis zu ergreifenden Maßnahmen vom 
07.06.2021.

•  Die weiteren bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen von Privaten und Behörden zu den Themen Geräusch-
emissionen und -immissionen, Entwässerung, Lufthygiene, 
Klima, Biotopschutz, Boden, verkehrliche Erschließung und 
Energiekonzept.

•  Entwässerungskonzeption vom 04.04.2023.
5. Öffentlichkeitsbeteiligung
Der Öffentlichkeit sowie den berührten Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange wird Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben.
Der Entwurf des Bebauungsplans, bestehend aus
•  zeichnerischem Teil,
•  textlichen Festsetzungen (Planungsrechtliche Festsetzungen, 

Örtliche Bauvorschriften, Hinweise)
•  Begründung inklusive Anlagen (Umweltbericht mit Bilanzierung 

von Eingriff und Ausgleich, Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, 
Entwässerungskonzeption)

wird in der Zeit vom 08.04.2024 bis einschließlich 10.05.2024 im 
Internet unter www.stadt-geislingen.de veröffentlicht.
In diesem Zeitraum kann sich die Öffentlichkeit über die allgemei-
nen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterschei-
dende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung 
eines Gebiets in Betracht kommen, sowie die voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung unterrichten und sich zu den Planun-
gen äußern.

Es wird auf Folgendes hingewiesen:
•  Stellungnahmen können während der Dauer der Veröffentli-

chungsfrist abgegeben werden.
•  Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 

Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt blei-
ben.

•  Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden (an: 
info@o-ing.de); sie können bei Bedarf aber auch schriftlich oder 
mündlich zur Niederschrift bei der Stadt Geislingen, Bauamt, 
Vorstadtstr. 9, 72351 Geislingen nach Terminvereinbarung ab-
gegeben werden.

•  Stellungnahmen sollten die volle Anschrift des Verfassers bzw. 
der Verfasserin enthalten.

•  Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet werden die Planun-
terlagen bei der Stadt Geislingen Bauamt, Vorstadtstr. 9, 72351 
Geislingen während der üblichen Dienststunden öffentlich aus-
gelegt.

Bebauungsplan „Hung – 4. Änderung“
- Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Absatz 1 BauGB -
- Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Absatz 2 BauGB -
Der Gemeinderat der Stadt Geislingen hat in seiner öffentlichen 
Sitzung am 20.03.2024 die Aufstellung des Bebauungsplans 
„Hung – 4. Änderung“ nach den Bestimmungen des Bauge-
setzbuches (BauGB) beschlossen. In gleicher Sitzung hat der 
Gemeinderat den Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung 
vom 15.02.2024 gebilligt und die öffentliche Auslegung gem. § 3 
Absatz 2 BauGB beschlossen.

1. Räumlicher Geltungsbereich
Das Plangebiet befindet sich im südwestlichen Siedlungsbereich 
der Stadt Geislingen und ist ringsherum von Wohnbebauung um-
geben. Nördlich verläuft die „Ringstraße“. Der geplante Geltungs-
bereich des Bebauungsplanverfahrens mit einer Gesamtfläche 
von ca. 3.080 m² beinhaltet die Flurstücke 1808/1, 1809/1, 1810/1 
und 1813/1. Der exakte räumliche Geltungsbereich ist der unten-
stehenden Plandarstellung zu entnehmen.

Bebauungsplan „Hung – 4. Änderung“ 
- Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Absatz 1 BauGB - 

- Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Absatz 2 BauGB - 

Der Gemeinderat der Stadt Geislingen hat in seiner öffentlichen Sitzung am 20.03.2024 die Aufstel-
lung des Bebauungsplans „Hung – 4. Änderung“ nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches 
(BauGB) beschlossen. In gleicher Sitzung hat der Gemeinderat den Entwurf des Bebauungsplans 
in der Fassung vom 15.02.2024 gebilligt und die öffentliche Auslegung gem. § 3 Absatz 2 BauGB 
beschlossen.  

1. Räumlicher Geltungsbereich 

Das Plangebiet befindet sich im südwestlichen Siedlungsbereich der Stadt Geislingen und ist rings-
herum von Wohnbebauung umgeben. Nördlich verläuft die „Ringstraße“. Der geplante Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanverfahrens mit einer Gesamtfläche von ca. 3.080 m² beinhaltet die Flurstü-
cke 1808/1, 1809/1, 1810/1 und 1813/1. Der exakte räumliche Geltungsbereich ist der untenstehen-

den Plandarstellung zu entnehmen. 
 

2. Ziele und Zwecke des Bebauungsplanverfahrens 

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Um-
nutzung eines bestehenden Industriegebäudes in ein Wohnhaus mit Einliegerwohnung, Doppelga-
rage und Stellplatz geschaffen werden. Hierfür wird das ausgewiesene Mischgebiet im Rechtsplan 
„Hung – 2. Änderung“ als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. 

 

2. Ziele und Zwecke des Bebauungsplanverfahrens
Mit dem vorliegenden Bebauungsplan sollen die planungsrecht-
lichen Voraussetzungen für die Umnutzung eines bestehenden 
Industriegebäudes in ein Wohnhaus mit Einliegerwohnung, Dop-
pelgarage und Stellplatz geschaffen werden. Hierfür wird das 
ausgewiesene Mischgebiet im Rechtsplan „Hung – 2. Änderung“ 
als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen.

3. Bebauungsplan gem. § 13 BauGB im beschleunigten Ver-
fahren
Das Bebauungsplan-Verfahren wird im „vereinfachten Verfahren“ 
nach § 13 BauGB durchgeführt. Die Voraussetzungen hierzu wer-
den erfüllt, da die Grundzüge der Planung nicht berührt sind und 
da weder UVP-pflichtige Vorhaben noch Natura-2000-Gebiete 
(FFH- oder Vogelschutzgebiete) betroffen sind.
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Für das Planungsverfahren ergeben sich nach § 13 (2) BauGB 
folgende begünstigende Besonderheiten:
•  Verzicht auf die frühzeitige Beteiligung nach § 3 (1) und § 4 (1) 

BauGB
•  Verzicht auf die Umweltprüfung, den Umweltbericht und die 

zusammenfassende Erklärung.
Folgende umweltrelevante Informationen liegen vor: Begründung 
mit Ausführungen zum Ausschluss möglicher Auswirkungen auf 
die Schutzgüter Fläche, Biotope/biologische Vielfalt, Boden, 
Grund- und Oberflächenwasser, Klima und Luft, Ortsbild, Mensch 
und Erholung sowie Kultur- und Sachgüter.

4. Öffentlichkeitsbeteiligung
Der Öffentlichkeit sowie den berührten Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange wird Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben.
Der Entwurf des Bebauungsplans, bestehend aus
•  zeichnerischem Teil,
•  Begründung inklusive Anlagen (Textteil zum Bebauungsplan 

„Hung – 2. Änderung“ vom 02.10.1987)
wird in der Zeit vom 02.04.2024 bis einschließlich 03.05.2024 im 
Internet unter www.stadt-geislingen.de veröffentlicht.
In diesem Zeitraum kann sich die Öffentlichkeit über die allgemei-
nen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterschei-
dende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung 
eines Gebiets in Betracht kommen, sowie die voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung unterrichten und sich zu den Planun-
gen äußern.
Es wird auf Folgendes hingewiesen:
•  Stellungnahmen können während der Dauer der Veröffentli-

chungsfrist abgegeben werden.
•  Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 

Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt blei-
ben.

•  Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden 
(m.buck@stadt-geislingen.de); sie können bei Bedarf aber auch 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der Stadt Geis-
lingen, Bauamt, Vorstadtstr. 9, 72351 Geislingen nach Termin-
vereinbarung abgegeben werden.

•  Stellungnahmen sollten die volle Anschrift des Verfassers bzw. 
der Verfasserin enthalten.

•  Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet werden die Planun-
terlagen bei der Stadt Geislingen, Bauamt, Vorstadtstr. 9, 72351 
Geislingen während der üblichen Dienststunden öffentlich aus-
gelegt.

Satzungsbeschluss über die Ergänzungssat-
zung „Flst. 4221 – Auenstraße 71“
Der Gemeinderat der Stadt Geislingen hat am 20.03.2024 in öf-
fentlicher Sitzung die Ergänzungssatzung „Flst. 4221 – Auenstra-
ße 71“ als Satzung beschlossen.
Der Geltungsbereich der Satzung beinhaltet die Flurstücke 4221 
i.T. und 4220 i.T. mit einer Gesamtfläche von insgesamt ca. 1.627 
m². Das Plangebiet befindet sich am nordwestlichen Siedlungs-
rand von Geislingen. Im Osten und Süden grenzen bestehende 
Wohnbebauungen an. Im Norden befinden sich forstwirtschaftli-
che Flächen, im Westen schließen landwirtschaftliche Flächen an.
Der räumliche Geltungsbereich ist der beigefügten Plandarstel-
lung zu entnehmen. Maßgebend für die räumliche Abgrenzung 
ist der zeichnerische Teil der Ergänzungssatzung in der Fassung 
vom 30.01.2024.
Die Ergänzungssatzung „Flst. 4221 – Auenstraße 71“ ersetzt in sei-
nem Geltungsbereich alle bisher dort geltenden Bebauungspläne.
Die Ergänzungssatzung (zeichnerischer Teil und Begründung) wird 
innerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten bei der Stadtverwaltung 
Geislingen an folgender Stelle zu jedermanns Einsicht bereitgehal-
ten: Stadt Geislingen, Bauamt, Vorstadtstraße 9, 72351 Geislingen.
Nach § 215 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) werden

•  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

•  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtli-
che Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans und

•  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs,

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres ab der Be-
kanntmachung der Ergänzungssatzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind.
Ist die Ergänzungssatzung unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung (GemO) oder von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften auf Grund der GemO zu Stande 
gekommen, gilt die Ergänzungssatzung gem. § 4 Abs. 4 Satz 1 
GemO ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zu Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
•  die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-

migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind,

•  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in  
§ 4 Absatz 4 Satz 1 GemO genannten Frist die Rechtsaufsichts-
behörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich oder elektronisch geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemO geltend 
gemacht worden, so kann auch nach Ablauf eines Jahres nach der 
Bekanntmachung jedermann diese Verletzung geltend machen.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGB über die Entschädigung von durch der Ergänzungssat-
zung eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit 
und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche 
wird hingewiesen.
Der Beschluss der Ergänzungssatzung „Flst. 4221 – Auenstraße 
71“ wird hiermit bekannt gemacht.
Die Ergänzungssatzung „Flst. 4221 – Auenstraße 71“ treten mit 
dieser Bekanntmachung in Kraft.

 

Armin Schuler erhält Landesehrennadel
Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des TSV Geislingen 
1895 e.V. am Freitag, 22. März 2024 wurde Herrn Armin Schu-
ler von Bürgermeister Oliver Schmid die Ehrennadel des Landes 
Baden-Württemberg verliehen.
Durch sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement in ver-
schiedenen verantwortlichen Positionen hat Herr Armin Schuler 
dazu beigetragen, dass der TSV Geislingen 1895 e.V. als größter 
Verein der Stadt Geislingen die gesellschaftliche Entwicklung der 
Stadt mitgestaltet hat.
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Armin Schuler war zunächst 20 Jahre als Handballschiedsrichter 
aktiv und übernahm im Jahr 1998 zudem für knapp zehn Jahre 
das Amt des Abteilungsleiters der Abteilung Handball. Ab dem 
Jahr 2008 bekleidete er das Amt des zweiten Vorsitzenden des 
TSV Geislingen 1895 e.V. und ist seit 2022 nun erster Vorsitzender.

 
Bürgermeister Oliver Schmid (links im Bild) gratulierte Armin Schuler 
im Beisein dessen Frau ganz herzlich zu der besonderen Auszeich-
nung und wünschte ihm für die Zukunft alles Gute.  Bild: W. Schreiber

Öffentliche Bekanntmachung des Jahresab-
schlusses 2018 des Zweckverband „Schulver-
band Kleiner Heuberg“
Feststellung der Jahresrechnung 2018
Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg in Verbindung mit den §§ 5 und 18 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (GKZ), jeweils in der geltenden Fas-
sung, hat die Verbandsversammlung des Zweckverband Schul-
verband Kleiner Heuberg am 19.03.2024 den Jahresabschluss 
2018 mit folgenden Werten festgestellt:

Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2018 des
Zweckverband „Schulverband Kleiner Heuberg“ 

Feststellung der Jahresrechnung 2018

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 
5 und 18 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ), jeweils in der geltenden 
Fassung, hat die Verbandsversammlung des Zweckverband Schulverband Kleiner Heuberg 
am 19.03.2024 den Jahresabschluss 2018 mit folgenden Werten festgestellt:

1. Ergebnisrechnung EUR
1.1 Summe der ordentlichen Erträge 284.471,01
1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen -284.471,01
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 0,00
1.4 Außerordentliche Erträge 0,00
1.5 Außerordentliche Aufwendungen 0,00
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 0,00
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 0,00
2. Finanzrechnung
2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 304.158,02
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -335.634,56
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der 

Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)
-31.476,54

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -26.310,90
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit 

(Saldo aus 2.4 und 2.5)
-26.310,90

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) -57.787,44
2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00
2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 

Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)
0,00

2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des 
Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)

-57.787,44

2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen 
Einzahlungen und Auszahlungen

10.485,13

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 399.642,74
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 

und 2.12)
-47.302,31

2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 
(Saldo aus 2.13 und 2.14)

352.340,43

 

3. Bilanz
3.1 Immaterielles Vermögen 0,00
3.2 Sachvermögen 6.832,34
3.3 Finanzvermögen 652.342,49
3.4 Abgrenzungsposten 0,00
3.5 Nettoposition 0,00
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) 659.174,83
3.7 Basiskapital -28.382,07
3.8 Rücklagen 0,00
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00
3.10 Sonderposten 0,00
3.11 Rückstellungen 0,00
3.12 Verbindlichkeiten -630.792,76
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) -659.174,83

Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden, soweit noch 
nicht geschehen, genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 GemO zulässigen 
überplanmäßigen Investitionsausgaben zugestimmt.

Der Jahresabschluss wird hiermit öffentlich bekanntgemacht und liegt in der Zeit vom 2. April 
bis 10. April 2024, je einschließlich, während den üblichen Öffnungszeiten auf dem 
Bürgermeisteramt Rosenfeld, Frauenberggasse 1, 2. OG, Frau Isabell Hinger, öffentlich aus.

Rosenfeld, den 19.03.2024

Oliver Schmid
Verbandsvorsitzender

Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlun-
gen werden, soweit noch nicht geschehen, genehmigt. Gleichzei-
tig wird den nach § 84 Abs. 2 GemO zulässigen überplanmäßigen 
Investitionsausgaben zugestimmt.
Der Jahresabschluss wird hiermit öffentlich bekanntgemacht und 
liegt in der Zeit vom 2. April bis 10. April 2024, je einschließlich, 
während den üblichen Öffnungszeiten auf dem Bürgermeister-
amt Rosenfeld, Frauenberggasse 1, 2. OG, Frau Isabell Hinger, 
öffentlich aus.

Rosenfeld, den 19.03.2024

Oliver Schmid
Verbandsvorsitzender

Altersjubilare Monat April 2024
Im Monat April gratulieren wir herzlich!
Stadtteil Geislingen
04.04.: Herr Franz Kraft, Froschstraße 6, 80 Jahre
13.04.: Frau Rosa Koch, Pürschützstraße 1, 90 Jahre
23.04.: Frau Anni Neher, Hausers Brühl 5, 85 Jahre
27.04.: Frau Ana Segovic, Wiesenstraße 8, 75 Jahre
28.04.: Herr Reinhard Hauser, Wartestraße 38, 90 Jahre
30.04.: Frau Inge Ebergen, Froschstraße 6, 90 Jahre

Stadtteil Erlaheim
18.04.: Herr Kurt Welte, Bolstraße 21, 75 Jahre

Stadtteil Binsdorf
21.04.: Herr Ludwig Englert, Sulzer Straße 19, 70 Jahre

 
Bleib wer du bist im Altenzentrum St. Martin in 
Geislingen
Ostern naht
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In der Kreativ-Stunde am Wohnbereich Heuberg bastelten wir 
gemeinsam zwei wunderschöne Osterkränze zum Aufhängen an 
die Wand.
Mehrere Bewohnerinnen des Heuberges kamen zusammen. Na-
türlich konnte nicht jede Bewohnerin gleichermaßen viel helfen, 
aber auch beim Aussuchen und Hinreichen wurden alle gebraucht 
– in diesem Sinne war jede Hilfe wertvoll (Miteinander geht alles 
leichter). Die „etwas fitteren“ Bewohnerinnen bastelten dann einen 
Osterkranz mit Draht, gebunden aus Heu und einen gesteckten 
Osterkranz aus echtem Moos (was echt schön zu spüren war). Die 
fertigen Kränze wurden dann mit Trockenblumen und Ostereiern, 
passend zum Anlass, geschmückt.
Im Wohnbereich sind alle erfreut über die sehr schön gelungenen 
Osterkränze. Eine schöne Einstimmung auf die kommende Os-
terzeit. Danke!
Kerstin Rashid

 

 
Welttag des Buches 23.04.2024
Wir feiern das Lesen - feiern Sie mit! 
Eine regionale Tradition ist zu einem internationa-
len Ereignis geworden: 1995 erklärte die UNESCO 
den 23. April zum "Welttag des Buches", dem 
weltweiten Feiertag für das Lesen, für Bücher und 
die Rechte der Autoren. Die UN-Organisation für 
Kultur und Bildung hat sich dabei von dem ka-
talanischen Brauch inspirieren lassen, zum Na-
menstag des Volksheiligen St. Georg Rosen und 
Bücher zu verschenken. Über diesen Brauch hinaus hat der 23. 
April auch aus einem weiteren Grund besondere Bedeutung: Er ist 
der Todestag von William Shakespeare und Miguel de Cervantes.

"Vortrag: Einführung in die Welt der Knospen" Mittwoch, den 
24.04.2024 um 19.00 Uhr in der Stadtbücherei - Eintritt frei!
Die Wildpflanzenpädagogin, Stefanie Gulde, führt uns ein die Welt 
der Knospen, ihre Varianten an Geschmack und mögliche Wirkun-
gen. In der Bücherei findet man natürlich passend zu dem Thema 
verschiedenste Bücher. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

"Knospen für die Gesundheit"
Akne, Gelenkprobleme, Migräne, Müdigkeit, 
Stress, Übersäuerung, Verspannung, Choles-
terin, Diabetes ... Gemmotherapie ist eine we-
sentliche natürliche Hilfe für viele Krankheiten. 
Hergestellt aus den Knospen von Bäumen und 
Sträuchern, kann sie in einfacher Weise von 
der ganzen Familie verwendet werden. Die 
Knospen sind mit einer außergewöhnlichen 
Regenerationsqualität ausgestattet, die es ermöglicht, alltägli-
che Beschwerden zu behandeln. Dieses Buch, das fünfzig Jah-
re Studien über Gemmotherapie - von seinen Vorläufern in den 
1960er Jahren bis zu den neuesten Werken - zusammenfasst, 
soll alle unterstützen, die das Beste aus diesem Geschenk der 
Bäume machen möchten. Sie erfahren, wie Sie die Gemmothera-
pie zusätzlich zu anderen natürlichen Therapien (Aromatherapie, 
Kräutermedizin) anwenden können, wie Sie Ihre Mazerate nach 
ihren guten Eigenschaften auswählen; wie Sie Kuren nehmen, 
um die Gesundheit zu unterstützen; wie Sie dank der Ratschläge 
zum Pflücken und Vorbereiten Ihre eigenen Mazerate herstellen. 
Was sind Knospen? Welches geheimnisvolle Prinzip liegt in ihnen 
verborgen? Warum zählen Knospen zu den „Superfoods“? Wie 
wird aus Knospen Propolis?

"Die Heilkraft der Pflanzenknospen"
Die Gemmotherapie, eine vielfältige Form 
der Pflanzenheilkunde, bietet schnell ef-
fektive Linderung bei akuten und chroni-
schen Beschwerden. Sie nutzt die einzig-
artigen Heilkräfte von Pflanzenknospen: 
Diese sind durch ihren hohen Gehalt an 
Enzymen, Proteinen und Aminosäuren be-
sonders kraftvoll. Die wohlschmeckenden 
Knospenanwendungen wirken reinigend, 
regenerierend sowie entgiftend. Ob bei Allergien, Erschöpfungs-
zuständen oder wiederkehrenden Infekten – einfach in den Mund 
gesprüht entfalten sie rasch ihre Wirkung.

"Bei uns liest die Polizei (für alle Kin-
der ab 4 Jahre)
Zu uns kommt die Polizei am Mitt-
woch, den 24.04.2024 um 16.00 Uhr 
in die Stadtbücherei und liest für euch. 
Eingeladen sind alle Kinder ab 4 Jah-
ren. Natürlich bringen sie auch ein Einsatzfahrzeug mit und be-
richten euch interessante Dinge über die Einsätze und Aufgaben 
der Polizei.

Finde den Fehler - Fehlerbild (im Monat 
April) für alle 9- bis 12-jährigen Leser
Mitmachen lohnt sich für unsere 9- bis 12-jäh-
rigen Leser. In der Bücherei liegt ab sofort ein 
Fehlerbild für euch aus. Kommt vorbei, findet 
die 10 Fehler und mit etwas Glück könnt ihr 
tolle Preise gewinnen (Bücher, Freibadkarten, 
Kinogutscheine,...)
Letzte Teilnahme möglich am Donnerstag, 
den 25.04.2024
Ihr Team der Stadtbücherei

Öffnungszeiten
Dienstag und Donnerstag von 16.30 - 18.30 Uhr

 

 
Kooperation Altenzentrum Sankt Martin
Am Dienstag, den 19.03.2024 war es endlich soweit.
Das Projekt „Kooperation Altenheim“ nahm wieder Fahrt auf.
Die Kinder und Senioren freuten sich gleichermaßen auf diesen Tag.
Von diesem Projekt profitieren Jung und Alt!
Während die Kinder hier lernen müssen ruhig und respektvoll mit 
den Senioren umzugehen und diesen auch zu helfen, hatten die 
Senioren ein paar abwechslungsreiche Stunden mit den Kindern. 
Diese fordern die Senioren auf ganz neue Weise heraus. Beim 
gemeinsamen Malen und anschließenden Puzzeln war die ge-
genseitige Hilfe gefragt. Während die Kinder schnell und agil die 
Teile zusammensetzten, konnten die Senioren mit Ruhe und der 
ein oder anderen Hilfestellung teilhaben.
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Auch so manches Gespräch kam dadurch zustande.
Beim gemeinsamen gemütlichen Nachmittagsschmaus wurde 
auch gesungen. So lernten die Kinder die Lieder der Senioren 
kennen und reisten in der Zeit zurück. Anschließend lernten die 
Kinder ein englisches Lied von der Betreuerin Elizabeth.
Ein schöner Vormittag ging so viel zu schnell zu Ende.
Wir freuen uns schon auf unseren nächsten Besuch und lernen 
bis dahin fleißig neues Liedgut.

 
Die Sternschnuppen on Tour
Da unsere Kirche bald saniert wird, sind wir gerne der Einladung 
unseres Mesmers Georg gefolgt um die Kirche noch einmal genau 
anzuschauen. Als erstes sind wir zur Orgel hoch gelaufen, schon 
die Treppen dorthin waren ein kleines Abenteuer. Oben angekom-
men bestaunten wir gemeinsam die großen Orgelpfeifen, auch 
die Orgel durften wir noch ausprobieren, das war ein Erlebnis. 
Am Altar konnten wir die Altar-Glocken der Ministranten und die 
Glocke von Pater Augusty ausprobieren, welche zu Beginn des 
Gottesdienstes geläutet werden.
Ein herzliches Dankeschön an unseren Mesmer Georg, dass er 
sich die Zeit für uns genommen hat.

 

 

 
Die Regenbogenkinder in Aktion...
Pünktlich zum Frühlingsanfang starten die Krippenkinder der Kita 
Regenbogen in Binsdorf, zur Einstimmung auf das baldige Oster-
fest, mit dem Färben von Eiern.
Zunächst wurde die Farbe mit Natron, Wasser und Lebensmittel-
farbe angemischt. Die Eier wurden dann mit den unterschiedli-
chen Farben bemalt. Nachdem die Eier komplett bemalt wurden, 
haben wir die Eier mit Essig betröpfelt. Sobald der Essig auf das 
Natron traf, trat eine sprudelnde Reaktion ein, die einen farben-
frohen marmorierten Effekt erzeugte. Zum Schluss wurden die 
bunten Eier mit einem Papiertuch trocken gerieben.
Die Kinder freuten sich, die selbst gefärbten Eier mit nach Hause 
zu nehmen.

  

 
Dienstleistungsangebot für alle Fälle
Verehrte Einwohnerschaft, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
zu jeder Zeit sind wir Ihr verlässlicher Ansprechpartner. Für bedürf-
tige Personen in allen Stadtteilen bieten wir gerne unsere Hilfs-
dienste an. Bitte melden Sie sich telefonisch oder per Mail, wenn 
Sie eine unserer Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchten.

Geschäftsstelle Geislingen
Bürger- und Vereinshaus Harmonie, Bachstraße 29:
Dienstag, 8:30 - 11:30 Uhr, Donnerstag, 14:00 - 17:00 Uhr.
Tel. 07433 / 95 55 165, E-Mail: info@sozialesnetzwerk-gebs.de

Geschäftsstelle Binsdorf
Dienstzimmer Rathaus, Turmstraße 75:
Mittwoch, 10:00 - 11:00 Uhr. Tel. 0152 04 87 47 2

Herzliche Einladung zum Spiele- und Unterhaltungsnachmittag
Unser nächster Mittag wäre der 02.04.2024 von 14.00 – ca. 17.00 
Uhr im Konferenzraum des Bürger- und Vereinshauses "Harmo-
nie" in Geislingen.
Hier lädt unser Trägerverein, der Förderverein Altenhilfe Geislin-
gen e. V., die Bevölkerung aus Geislingen, Erlaheim und Binsdorf 
von Jung bis Alt alle zwei Wochen recht herzlich zum "Dienstags-
Treff im Bürgerhaus" ein.
Dabei werden allen älteren Bürgern die Möglichkeit zu Begegnung 
und Austausch, u.a. mit einem breiten Spiele-Angebot, ermög-
licht; die Spiele werden auf Wunsch gerne angeleitet.
Wer möchte, kann sich auch gerne selbst mit Stricken o.Ä. be-
schäftigen, Strickzeug bitte selbst mitbringen; Getränke stehen 
für unsere Besucher bereit. Gerne holt Sie bei Bedarf unser Fahr-
dienst zu Hause ab; in diesem Falle bitten wir um Anmeldung im
GEBs-Büro zu den Ge-
schäftszeiten (s.o.).
Unser Dienstags-Team freut 
sich auf euer Interesse - also, 
nur Mut! Der nächste Termin 
für den "Dienstags-Treff im 
Bürgerhaus" ist dann der 
16.04.2024 am selben Ort - 
wir freuen uns auf Sie!
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Erddeponien des Landkreises bald wieder 
länger geöffnet
Auf den Erddeponien des Landkreises gelten demnächst wieder 
die verlängerten Sommer-Öffnungszeiten. Vom 2. April bis 31. 
Oktober 2024 sind die Einrichtungen in Albstadt und Balingen 
montags bis freitags von 7.30 bis 17 Uhr und samstags von 7.30 
bis 12 Uhr geöffnet. Die letzte Einfahrt auf die Deponiegelände ist 
bis 15 Minuten vor Schließung möglich.
Hecken- und Strauchschnitt mit einem Volumen von bis zu zwei 
Kubikmeter sowie Rasenschnitt bis ein Kubikmeter kann bei bei-
den Einrichtungen kostenlos angeliefert werden.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst, 
augen-, kinder- und HNO-ärztliche 
Notfalldienste
Wochentags von 19.00 Uhr abends bis 8.00 Uhr des 
Folgetages, am Wochenende und an Feiertagen 8.00 - 8.00 Uhr:
Einheitliche Rufnummer: 116 117
- telefonische Voranmeldung erforderlich -

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Der zahnärztliche Notdienst ist an Wochenenden und Feierta- 
gen telefonisch zu erreichen unter: 0 18 05/91 16 90

Gynäkologischer Notdienst
Geburtshilfe im Zollernalb-Klinikum Balingen: 07433/9092-0

Apothekendienst
Unter www.stadt-geislingen.de finden Sie täglich die 
Apotheke mit aktuellem Notdienst.

Freitag, 29.03.2024
Sonnen-Apotheke Bisingen, Hauptstr. 2, Bisingen,
(07476) 14 11

Samstag, 30.03.2024
Löwen-Apotheke Hechingen, Bahnhofstr. 7, Hechingen, 
(07471) 9 84 08 00
Obere Apotheke Haigerloch, Meinradstr. 2, Haigerloch, 
(07474) 9 59 60

Sonntag, 31.03.2024
Bahnhof-Apotheke Balingen, Bahnhofstr. 21, Balingen, 
(07433) 2 14 18

Montag, 01.04.2024
Hohenzollern-Apotheke Bisingen, Steinhofener Str. 14, 
Bisingen, (07476) 94 65 59 56

Dienstag, 02.04.2024
Löwen-Apotheke Bierlingen, Stiegelgasse 2, Starzach, 
(07483) 10 36
Stadtapotheke Schömberg, Schweizer Str. 23, Schömberg, 
(07427) 9 47 50

Mittwoch, 03.04.2024
Mozart-Apotheke Balingen, Mozartstr. 31, Balingen,
(07433) 1 55 53

Donnerstag, 04.04.2024
Stadt-Apotheke Hechingen, Obertorplatz 8, Hechingen, 
(07471) 1 55 62
Sonnen-Apotheke Geislingen, Vorstadtstr. 31, Geislingen 
(07433) 80 57

Freitag, 05.04.2024
Eyach-Apotheke Balingen, Karlstr. 21, Balingen,
(07433) 27 61 19

Erste Hilfe 
Feuerwehr 112 

Polizei 110
Krankentransport 19 222 

Gift-Notruf Freiburg 0761/19240 
im Internet: www.giftberatung.de

Polizeiposten Rosenfeld 07428/945130 
nach Dienstschluss Balingen 07433/2640 

Telefonseelsorge 0800/1110111 
 0800/1110222

Betreuungsverein SKM Zollern 07471/93 32 40 

Sprechzeiten der Stadtverwaltung Geislingen 
Telefon: 07433/96840 
Montag/Dienstag und 
Donnerstag/Freitag 08:00 - 12:00 Uhr 
Dienstag 14:00 - 16:00 Uhr 
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr

sowie nach persönlicher Absprache.
Eine Terminvereinbarung wird empfohlen

Die nächsten Mülltermine 
 Geislingen Erlaheim / Binsdorf 
Rest-/Biomüll 09.04.2024 09.04.2024 
Blaue Tonne 03.04.2024 18.04.2024 
Gelber Sack 10.04.2024 10.04.2024 

 

 
Pfarrämter
Pater Augusty Kollamkunnel O. Praem
Tel.: 07433-21236
Offene Sprechstunde: dienstags 09:30 - 10:30 Uhr
oder nach Absprache.
In der Woche nach Ostern ist keine Sprechstunde - bitte beachten!
Beichtgelegenheit ebenfalls nach Absprache.

Achtung!
Am Wochenende

wird die Uhr
umgestellt.
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Pfarrer Jean Jose
Tel.: 07428-9450170
E-Mail: JeanJose.JosephRoseMary@drs.de
Offene Sprechstunde: Freitags von 09:00 bis 10:00 Uhr in 
Geislingen
und nach Absprache.
Beichtgelegenheit ebenfalls nach Absprache!

Diakon Reiner Dehner
Tel.: 07433-2600195
Offene Sprechstunde: donnerstags 09:00 - 10:00 Uhr
oder nach Absprache.

Offenes Ohr – Ein Seelsorger nimmt sich Zeit für Sie/Dich:
Dienstags von 09:30 - 10:30 Uhr
Donnerstags von 09:00 - 10:00 Uhr
Freitags von 09:00 bis 10:00 Uhr
im Pfarrhaus in Geislingen. Kommen Sie einfach vorbei!
Falls Sie zu den genannten Terminen keine Zeit haben, dürfen 
Sie weiterhin gerne anrufen, um einen passenden Termin aus-
zumachen.

Pfarrbüro Geislingen
 Tel. 07433-21236,  Email: stulrich.geislingen@drs.de
Dienstag bis Freitag von 09:30 bis 11:00 und Dienstag 14:00 bis 
15:30 Uhr

Pfarramt Binsdorf
Tel. 07433-20462, E-Mail: stmarkus.binsdorf@drs.de;
Dienstag 09:30 bis 11:00 Uhr
Donnerstag 15:00 bis 17:00 Uhr.

Pfarramt Erlaheim 
Tel. 07428-918810, Email: stsilvester.erlaheim@drs.de
Dienstag 10:30 - 12:30 Uhr

Bitte beachten: Am Dienstag, 02.04. bleibt das Pfarrbüro ge-
schlossen. Sie können mich jedoch telefonisch unter 07428/444 
erreichen und einen Termin vereinbaren.

Homepage der Seelsorgeeinheit "Am Kleinen Heuberg" und 
Familienzentrum St. Michael
Alle Informationen finden Sie hier schnell und übersichtlich:
se-am-kleinen-heuberg.drs.de / www.kirche-geislingen.de /  
www.Klosterbinsdorf.de

GOTTESDIENSTE IN DER SEELSORGEEINHEIT
Gründonnerstag
L1: Ex 12, 1-8.11-14; L2: 1 Kor 11, 23-26; Ev: Joh 13, 1-15.
Donnerstag, 28.03.2024
19:00 Uhr Binsdorf Messe vom Letzten Abendmahl für die ge-
samte Seelsorgeeinheit , anschließend Ölbergandacht
Karfreitag
Freitag, 29.03.2024
09:30 Uhr Geislingen Kreuzwegandacht für Kinder und Erstkom-
munikanten der Seelsorgeeinheit
10:00 Uhr Erlaheim Kreuzwegandacht für Jugendliche und Er-
wachsene
11:00 Uhr Geislingen Kreuzwegandacht für Jugendliche und Er-
wachsene
15:00 Uhr Geislingen Karfreitagsliturgie mit Kirchenchor
15:00 Uhr Erlaheim Karfreitagsliturgie
15:00 Uhr Binsdorf Karfreitagsliturgie
15:00 Uhr Rosenfeld Karfreitagsliturgie
Zur Karfreitagsliturgie dürfen Sie gerne eine Blume oder Stein zur 
Kreuzverehrung mitbringen!
Karsamstag
L 1: Lesungen aus dem Alten Testament; L2: AP: Röm 6, 3-11; 
Ev: Mk 16, 1-7.
Samstag, 30.03.2024
18:30 Uhr Geislingen Feier der Osternacht mit Segnung der Os-
terkerze, Osterspeisen und Osterwasser
18:30 Uhr Rosenfeld Feier der Osternacht mit Segnung der Os-
terkerze, Osterspeisen und Osterwasser

Ostersonntag
- Beginn der Sommerzeit -
L1: Apg 10, 34a.37-43; L2: Ps 118, 1-2.16-17.22-23; L2: Kol 3, 
1-4 - 1 Kor 5, 6b-8; Ev: Mk 16, 1-7.
Sonntag, 31.03.2024
Bischof-Moser-Kollekte
07:00 Uhr Binsdorf Feier der Osternacht mit Segnung der Oster-
kerze, Osterspeisen und Osterwasser
09:00 Uhr Erlaheim Osterhochamt mit Segnung des Osterwassers 
und der Osterspeisen
10:00 Uhr Geislingen Osterhochamt mit Kirchenchor
Ostermontag
L1: Apg 2, 14, 22-33; L2: 1 Kor 15, 1-8.11; Ev: Lk 24, 13-35.
Montag, 01.04.2024
Bischof-Moser-Kollekte
09:00 Uhr Geislingen Eucharistiefeier
09:00 Uhr Erlaheim Eucharistiefeier
10:30 Uhr Rosenfeld Eucharistiefeier
10:30 Uhr Binsdorf Eucharistiefeier
Donnerstag, 04.04.2024
Geislingen ab 15:00 Uhr Beichte für die Erstkommunionkinder
Freitag, 05.04.2024
15:00 Uhr Rosenfeld Eucharistische Anbetung mit Beichtgele-
genheit
19:00 Uhr Rosenfeld Heilige Messe

Voranzeige:
Samstag, 06.04.2024
Geislingen 10:00 Uhr Probe Erstkommunion für die Erstkommu-
nionkinder
2. Sonntag der Osterzeit
L1: Apg 4, 32-35; L2: 1 Joh 5, 1-6; Ev: Joh 20, 19-31.
Samstag, 06.04.2024
18:30 Uhr Binsdorf Vorabendmesse
Sonntag, 07.04.2024
09:00 Uhr Erlaheim Eucharistiefeier
10:30 Uhr Rosenfeld Eucharistiefeier
10:00 Uhr Geislingen Feier der Erstkommunion für die Seelsor-
geeinheit
18:00 Uhr Geislingen Dankandacht der Erstkommunionkinder - 
Diasporaopfer der Erstkommunikanten
Dienstag, 09.04.2024
18:30 Uhr Geislingen Eucharistische Anbetung im Gemeindehaus
19:00 Uhr Geislingen Heilige Messe im Gemeindehaus
Mittwoch, 10.04.2024
18:30 Uhr Erlaheim Eucharistische Anbetung
19:00 Uhr Erlaheim Heilige Messe
Donnerstag, 11.04.2024
10:30 Uhr Geislingen Heilige Messe im Altenzentrum St. Martin
18:30 Uhr Binsdorf Eucharistische Anbetung
19:00 Uhr Binsdorf Heilige Messe - Stanislaus
Freitag, 12.04.2024
19:00 Uhr Rosenfeld Heilige Messe
19:45 Uhr Betstunde

OSTERGRUSS
Liebe Schwestern und Brüder im Glauben,
Ostern steht vor der Tür. Nach der Fastenzeit und der Feier des 
Gründonnerstags sowie der Karfreitagsliturgie kommt das höchs-
te christliche Fest Ostern. Die Auferstehung Jesu als alles verän-
derndes Ereignis in der Menschheitsgeschichte. Ohne Auferste-
hung kein Christentum. Dann wäre alles sinnlos und leer. Aber das 
ist es nicht . Ostern gibt uns Hoffnung , Freude und Zuversicht. So 
wie Jesus den Tod besiegt hat, können auch wir die Auferstehung 
von den Toten erwarten und ein ewiges Leben wird uns erfreuen. 
Diese Freude soll uns an Ostern erfassen und wir dürfen es auch 
zeigen. Ostern macht Sinn.
Ohne Ostern kein Sinn. Ostern in unserem Alltag ist auch dort
Wo ein Mensch „gegen alle Hoffnung“ an ein gutes Ende glaubt.
Wo ein Mensch sich annehmen kann, weil er weiß: Gott liebt mich 
wie ich bin.
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Wo ein Mensch barmherzig ist, weil er glauben kann: Gott ist auch 
mir barmherzig.
Wo ein Mensch loslassen kann, weil er weiß: ich bin von Gott 
gehalten.
Wo ein Mensch gut zu anderen ist, weil er weiß, dass Gott auch 
gut zu ihm ist.
Wo ein Mensch lieben kann, weil auch er von Gott geliebt wird.
Wo ein Mensch glauben kann, weil auch Gott an ihn glaubt.
Da ist Ostern erfahrbar. Halleluja!
Wir wünschen Ihnen frohe gesegnete Ostern
P. Augusty, Pfr. Jean Jose Diakon R. Dehner

SONSTIGES
Trauercafé im kath. Gemeindehaus in Geislingen
Immer am 1. Dienstag im Monat im katholischen Gemeinde-
haus in Geislingen . Beginn 15:00 Uhr, Ende 17:00 Uhr.
Nächstes Trauercafé am 02. April 2024
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen oder auch auf neue Begeg-
nungen.
Diakon Reiner Dehner und Veronika Killmayer
Für Fragen und weitere Informationen wenden Sie sich gerne an:
Diakon Reiner Dehner, Pfarramt Geislingen, Tel. 07433-2600195
Leben tanken - In seiner Gegenwart - Tiefe Ruhe und Freude
Entdecke und erlebe die transformative Kraft der Eucharistischen 
Anbetung.
Tauche ein in die Stille, erlebe Achtsamkeit und finde Lebens-
kraft in der Eucharistischen Anbetung. In der hektischen Welt da 
draußen gibt es einen Ort, an dem du auftanken kannst - die 
Eucharistische Anbetung.
Pfr. Jean Jose bietet die Eucharistische Anbetung freitags in der 
Kirche St. Maria an, im Anschluss derer ist noch Begegnungszeit 
im Gemeindesaal.
Der nächste Termin ist am Freitag, 05. April 2024 .

Betstunde in Rosenfeld
Herzliche Einladung an alle Mitglieder der Seelsorgeeinheit 
zur Betstunde nach Rosenfeld
Jeden 2. Freitag im Monat nach der Heiligen Messe in Rosenfeld 
werden wir zusammen noch eine weitere Stunde verbringen mit 
Singen von Lobpreisliedern, Bibelteilen und Gebeten. Nächster 
Termin: 12.04.2024.

Krankenkommunion und Krankensalbung
Wenn Sie eine Krankenkommunion oder eine Krankensalbung 
wünschen, melden Sie sich bitte im Pfarrbüro 07433/21236. Wir 
kommen dann so schnell wie möglich zu Ihnen nach Hause oder 
ins Krankenhaus.
Ihr Pastoralteam

TERMINE DER KOMMENDEN WOCHEN:
Seniorentanz
Nächste Woche, am Ostermontag fällt der Seniorentanz aus. Wir 
wünschen Euch gesegnete Kartage und ein frohes Osterfest. Am 
Montag, 08. April ist die nächste Tanzstunde.
Eure Tanzleiterinnen
Christine Wiget und Elke Lang

 
Karfreitag
Freitag, 29.03.2024
9:30 Uhr Kreuzwegandacht für Kinder
- Bitte eine Blume mitbringen. Die "Kässle " der Kinderfastenak-
tion von Misereor werden eingesammelt.
11:00 Uhr Kreuzwegandacht für Jugendliche und Erwachsene
15:00 Uhr Karfreitagsliturgie
- Feier vom Leiden und Sterben Christi unter Mitwirkung des Kir-
chenchors.
Bitte bringen Sie eine Blume oder einen Stein mit.

Karsamstag
Samstag, 30.03.2024
18:30 Uhr Feier der Osternacht
- Mit Segnung der Osterspeisen
-  Die Kollekte ist für eigene Zwecke der Kirchengemeinde be-

stimmt.
Ostersonntag
Sonntag, 31.03.2024
10:00 Uhr Osterhochamt mit musikalischer Begleitung durch den 
Kirchenchor
- Mit Segnung der Osterspeisen
- Bischof-Moser Kollekte
-  mit besonderem Gedenken an Franz Schädle, Franz Müller, Peter 

Schmid, Isolde Glaubitz, Gustav Müller, Viktoria Hauser, Veronika 
Martens, Augustin Teichmann, Maria Stehle und Hedwig Hauser.

VORSCHAU :
Ostermontag
Montag, 01.04.2024
9:00 Uhr Eucharistiefeier
- Bischof-Moser Kollekte
Donnerstag, 04.04.2024
ab 15:00 Uhr Beichte für die Erstkommunionkinder
Samstag, 06.04.2024
10:00 Uhr Probe Erstkommunion für die Erstkommunionkinder
14:30 Uhr Trauung von Marc und Anabel Acker geb. Schmid
- Wir wünschen dem Brautpaar Gottes Segen auf ihrem weiteren 
Lebensweg

2. Sonntag der Osterzeit
Sonntag, 07.04.2024
10:00 Uhr Feier der Heiligen Erstkommunion
- Diasporaopfer der Erstkommunionkinder
18:00 Uhr Dankandacht der Erstkommunionkinder
Dienstag, 09.04.2024
18:30 Uhr Gemeindehaus - Eucharistische Anbetung
19:00 Uhr Gemeindehaus- Heilige Messe
-mit besonderem Gedenken an Felix Brobeil, Horst Brobeil, Gisela 
Heusler, Paul Schlaich, Wilfried Herter, Engelbert Klaiber, Anton 
Renner, Ursula Hänle, Julius Hänle und Helga Hänle.
Donnerstag, 11.04.2024
10:30 Uhr AZ St. Martin
3. Sonntag der Osterzeit
Sonntag, 14.04.2024
10:30 Gemeindehaus- Eucharistiefeier
- Silberner Sonntag
- mit besonderem Gedenken an Gerda Böhm, Wolfgang Amann, 
Charlotte Gulde, Karolina Rückert, Engelbert Klaiber, Josef Teich-
mann, Matilde Fritz, Jakob Teichmann und Martin Teichmann.

Kirchenmusik an Ostern
Zur Aufführung kommt in diesem Jahr die Krönungsmesse von 
W. A. Mozart.
Komponiert wurde die Messe in C-Dur von Mozart im Jahr 1779. 
Die Erstaufführung einer der beliebtesten und meistaufgeführten 
Werken ihrer Gattung, fand beim festlichen Ostergottesdienst im 
Salzburger Dom statt. Der Name „Krönungsmesse“ ist erstmals 
1862 in der Erstauflage des Köchelverzeichnisses schriftlich 
nachgewiesen. Unmittelbar nach Mozarts Tod wurde die Mes-
se KV 317 zur bevorzugten Komposition für Gottesdienste bei 
Kaiser- und Königskrönungen sowie bei Dankgottesdiensten. 
Die wahrscheinlich ursprünglich kapellinterne Bezeichnung Krö-
nungsmesse ist, von der Wiener Hofmusikkapelle ausgehend, 
bald Allgemeingut geworden.
Komponiert wurde die Messe für einen 4-stimmigen Chor mit 
Solisten, Oboen, Hörner, Trompeten, Posaunen und Pauke.
Als Solisten werden Yin Wang (Sopran) und Philipp Schulz (Bass) 
von der Musikhochschule Trossingen sowie Michael Amann (Te-
nor) und Tanja Amann (Alt) aus Geislingen zu hören sein.
Auch das Halleluja aus Händels „Messias“, welches bereits seit 
1948, mit lediglich 2 Ausnahmen, fester Bestandteil des Hoch-
amtes an Ostern ist, wird wieder erklingen.
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Sonstige Termine der kommenden Wochen:
Dienstag, 02.04.2024 - Donnerstag 04.04.2024
Wallfahrt nach Trier
Dienstag, 02.04.2024
15:00 Uhr Trauercafe

Einladung zum Kindergottesdienst
Am Ostersonntag möchten wir um 10:00 Uhr 
gemeinsam mit euch einen Kindergottesdienst 
feiern.
Wir treffen uns wie immer im Gemeindehaus.
Zum Segen ziehen wir wieder in die Kirche ein.
(Die Eltern können dann die Kinder nach der Kirche am Gemein-
dehaus abholen)
Herzliche Einladung auch an die diesjährigen Kommunionkinder!
Wir freuen uns auf viele Kinder!
Viele Grüße Euer Kigo-Team

Tradition kommt nach Geislingen zurück
Von Gründonnerstag, nach dem Gloria der Messe vom letzten 
Abendmahl, bis zum Gloria in der Osternacht schweigen die Glo-
cken unserer St. Ulrich Kirche.
Um dennoch das Angelusläuten fortzusetzen, wird es um 6:00 
Uhr, 12:00 Uhr und 18:00 Uhr lautstark durch unsere neue Karfrei-
tags-Ratsche ersetzt werden. Auch am Karfreitag um 15:00 Uhr 
werden wir die Ratsche in unserer Gemeinde hören.

 
Gründonnerstag
Donnerstag, 28. März 2024
19:00 Uhr Binsdorf: Eucharistiefeier zum Letzten Abendmahl für 
die Seelsorgeeinheit mit anschl. Ölbergandacht
Karfreitag
Freitag, 29. März 2024
10:00 Uhr Kreuzwegandacht für Jugendliche und Erwachsene
- mitgestaltet von den Ministranten
15:00 Uhr Karfreitagsliturgie
- Feier vom Leiden und Sterben Christi
- bitte eine Blume oder einen Stein zur Kreuzverehrung mitbringen
Karsamstag
Samstag, 30. März 2024
18:30 Uhr Rosenfeld: Feier der Osternacht
18:30 Uhr Geislingen: Feier der Osternacht
Ostern - Hochfest der Auferstehung des Herrn
Sonntag, 31. März 2024 (bitte Zeitumstellung beachten)
09:00 Uhr Osterhochamt
- Bischof-Moser-Kollekte
- Segnung von Osterwasser und Osterspeisen
Ostermontag
Montag, 01. April 2024
09:00 Uhr Eucharistiefeier
- Bischof-Moser-Kollekte
In dieser Woche findet in Erlaheim keine Werktagsmesse statt.

VORANZEIGE
2. Sonntag der Osterzeit - Weißer Sonntag
Sonntag, 07. April 2024
09:00 Uhr Eucharistiefeier
- Kollekte für die Kirchengemeinde
10:00 Uhr Geislingen: Feier der Erstkommunion
- mit allen Erstkommunionkindern aus der Seelsorgeeinheit
- Kollekte: Diaspora-Opfer der Erstkommunion
18:00 Uhr Geislingen: Dankandacht der Erstkommunion
Mittwoch, 10. April 2024
18:30 Uhr Eucharistische Anbetung
19:00 Uhr Heilige Messe
- mit besonderem Gedenken an Inge Hirt

HINWEISE FÜR ST. SILVESTER
Palmsonntag
Viele Mitfeiernde wa-
ren zum Kreuz vor der 
Kirche gekommen, wo 
der erste Teil der Feier 
stattfand und die mitge-
brachten Palmen geseg-
net wurden. Anschlie-
ßend zogen alle in die 
Kirche ein und die Eu-
charistiefeier ging wei-
ter mit der Passionsge-
schichte. Im Anschluss 
an den Gottesdienst 
konnten diejenigen, die 
keine Palmzweige da-
bei hatten, gebundene 
gesegnete Palmzweige 
mitnehmen. Auch Os-
terkerzen konnten er-
worben werden, die die 
Ministranten selbst verziert hatten.

Herzlichen Dank allen, die bei der Feier mitgewirkt und mitgefei-
ert haben, vor allem der Familie Mey und Flaiz für den wunder-
schönen großen Palmen und Daniela Neuhoff für die gebundenen 
Palmzweige.

Gründonnerstag - Abendmahlsfeier für die ganze Seelsor-
geeinheit
Herzliche Einladung zur Feier des letzten Abendmahls am Grün-
donnerstag, dieses Jahr in der St. Markuskirche in Binsdorf. Der 
Gottesdienst beginnt um 19 Uhr, anschließend wird die Ölber-
gandacht gebetet.

 Karfreitag - Kreuzweg für Jugendliche 
und Erwachsene
Herzliche Einladung zum Kreuzweg für Ju-
gendliche und Erwachsene am Karfreitag, 
29. März um 10.00 Uhr! Mitgestaltet wird er 
von den Ministranten.

Karfreitagsliturgie - Feier vom Leiden und Sterben Christi
Herzliche Einladung zur Karfreitagsliturgie am Karfreitag, 29. März 
um 15 Uhr. Bitte bringen Sie zur Kreuzverehrung eine Blume oder 
einen Stein mit, es sind aber auch welche da.

Osterkerzen-Verkauf
Am Ostersonntag vor dem Osterhochamt haben Sie nochmals 
die Gelegenheit, eine von den Ministranten verzierte Osterkerze 
zu erwerben.

Weiter Informationen finden Sie unter der Rubrik "Seelsor-
geeinheit".



Donnerstag, 28. März 2024, Nummer 13 Amtsblatt der Stadt Geislingen           19

 
Gründonnerstag
Donnerstag, 28.03.2024
19:00 Uhr Feier des Letzten Abendmahl für die Seelsorgeeinheit, 
anschließend Ölbergandacht
Karfreitag
Freitag, 29.03.2024
09:30 Uhr Geislingen Kreuzwegandacht für Kinder und Erstkom-
munikanten der SE
Die Kinder dürfen ihr Misereorkässchen abgeben und gerne eine 
Blume mitbringen.
15:00 Uhr Karfreitagsliturgie
Bitte bringen Sie einen Stein oder eine Blume zur Kreuzverehrung mit.
Ostersonntag
Sonntag, 31.03.2024 - Bitte beachten: Beginn der Sommerzeit
Bischof-Moser-Kollekte
07:00 Uhr Feier der Osternacht mit Segnung der Osterkerze, des 
Osterwassers und der Osterspeisen
Ostermontag
Montag, 01.04.2024
Bischof-Moser-Kollekte
10:30 Uhr Eucharistiefeier
Donnerstag, 04.04.2024
Geislingen: ab 15:00 Uhr Beichte für die Erstkommunionkinder

Voranzeige:
Samstag, 06.04.2024
Geislingen: 10:00 Uhr Probe Erstkommunion für die Erstkommu-
nionkinder
2. Sonntag der Osterzeit
Samstag, 06.04.2024
18:30 Uhr Vorabendmesse
Sonntag, 07.04.2024
10:00 Uhr Geislingen Feier der Erstkommunion der Seelsorgeeinheit
18:00 Uhr Geislingen Dankandacht der Erstkommunikanten
Donnerstag, 11.04.2024
18:30 Uhr Eucharistische Anbetung
19:00 Uhr Heilige Messe - Stanislaus
- mit Gedenken an Erhard Huck

Palmsonntag
Zahlreiche Gottesdienstbesucher warteten am am geschmückten 
Stadtbrunnen auf die Segnung der Palmen durch Pater Augusty 
und zogen anschließend feierlich mit Fahnengeleit in die Kirche 
zum Gottesdienst.
Die Gruppe melody spielte mit einfühlsamen Gesang das Evange-
lium vom Verrat und dem Leiden Jesu vor. Musikalisch begleitet 
am Piano Angelina Stehle und mit der Querflöte Brigitte Steh-
le. Für diese hervorragende Leistung möchten wir uns herzlich 
bedanken, auch bei Martina Abt welche mit Brigitte Stehle die 
Vorbereitung innehatte.
Bedanken möchten wir uns auch bei Frau Beate Mozer-Stehle 
für das Binden des Palmen für die St. Markuskirche und Frau 
Dorothée Schmieg für den Palmen in der Loretokapelle. Auch den 
Fahnenträgern gilt unser Vergelts´ Gott.

 

 
Dank und Verabschiedung von Frau Simone Hutt
Zum Abschluss des Gottesdienstes dankte Pater Augusty Frau 
Simone Hutt für die jahrelange Planung und Durchführung der 
Sternsingeraktion, ihre Bereitschaft für die Nächstenliebe, die vie-
len Kindern in der Welt einiges an Not gelindert hat. Frau Günzel 
überreichte ihr in der Eigenschaft als zweite Vorsitzende des KGR 
einen Blumenstock und einen Geschenkgutschein.

 
AKTUELL:

Karfreitag
Freitag, 29.03.2024
15:00 Uhr Karfreitagsliturgie
Karsamstag
Samstag, 30.03.2024
18:30 Uhr Feier der Osternacht mit Segnung der Osterkerze, des 
Osterwassers und der Osterspeisen
Vor dem Gottesdienst können wieder selbstverzierte Kerzen zum 
Preis von 4,50 € erworben werden.
Ostermontag,
Montag, 01.04.2024
10:30 Uhr Eucharistiefeier
Freitag, 05.04.2024
15:00 Uhr Eucharistische Anbetung mit Beichtgelegenheit
19:00 Uhr Heilige Messe

Voranzeige:
Sonntag, 07.04.2024
10:30 Uhr Eucharistiefeier
Freitag, 12.04.2024
19:00 Uhr Heilige Messe
19:45 Uhr Betstunde

 
Evang. Kirchengemeinde Ostdorf-Geislingen
Pfarrer Johannes Hruby, Ostdorf, Dorfstr. 8, Tel. (0 74 33) 2 12 72
Internet: www. Kirchengemeinde-Ostdorf-Geislingen.de,
Mail: Pfarramt. Ostdorf-Geislingen@elkw.de.

 Öffnungszeiten Sekretariat: montags v. 09.30 – 12.00 Uhr und 
13.30 – 15:30 Uhr, dienstags und freitags von 09.30-11.30 Uhr.

Wochenspruch: Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin 
lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des 
Todes und der Hölle. (Offenbarung 1, 18)
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Donnerstag, 28. März
10.30 Uhr Gottesdienst im Altenzentrum Geislingen
19:30 Uhr Gottesdienst mit Konfirmandenabendmahl in der Me-
darduskirche Ostdorf mit Pfarrer Johannes Hruby
(An der Orgel: Andreas Jenter)
Das Opfer ist für eigene Gemeinde bestimmt
Freitag, 29. März – Karfreitag
08.45 Uhr Abendmahlgottesdienst im Gemeindezentrum Geislin-
gen mit Pfarrer Johannes Hruby
10.00 Uhr Abendmahlgottesdienst in der Medarduskirche Ostdorf 
mit Pfarrer Johannes Hruby
(An der Orgel: Andreas Jenter)
Das Opfer geht an die Organisation „Hoffnung für Osteuropa“
Sonntag, 31. März – Ostersonntag
08.00 Uhr Auferstehungsfeier auf dem Friedhof Ostdorf mit Pfar-
rer Johannes Hruby und dem Posaunenchor
08.45 Uhr Gottesdienst im Gemeindezentrum Geislingen mit Pfar-
rer Johannes Hruby
10.00 Uhr Gottesdienst in der Medarduskirche Ostdorf mit Pfarrer 
Johannes Hruby und dem Kirchenchor
(An der Orgel: Andreas Jenter)
Das Opfer ist für die eigene Gemeinde bestimmt.
Montag, 1. April – Ostermontag
10.00 Uhr Gottesdienst in der Medarduskirche mit Pfarrerin Si-
mone Haas
(An der Orgel: Andreas Jenter)
Das Opfer ist für die eigene Gemeinde bestimmt.
Dienstag, 2. April
18.00 Uhr Bibelgesprächskreis im Gemeindezentrum Geislingen
20.00 Uhr Offener Bibelgesprächskreis „Bibel teilen“ im Gemein-
dehaus Ostdorf
Mittwoch, 3. April
14.45 Uhr Kein Konfirmandenunterricht (Osterferien)
20.00 Uhr Probe Kirchenchor im Gemeindehaus Ostdorf

Bibelgesprächskreis
Herzliche Einladung zum offenen Bibelgesprächskreis „Bibel 
teilen“ am Dienstag, 2. April um 20.00 Uhr im Gemeindehaus 
Ostdorf.

Vorankündigung Medarduskonzert
Herzliche Einladung zum nächsten Medarduskonzert.
Vera Bieber (Blockflöten) und Lennart Faustmann (Cembalo/Or-
gel) treten erneut in Ostdorf auf, und zwar am Sonntag, 7. April, 
um 19:00 Uhr in der Medarduskirche. Ihre Interpretationen sind 
von hoher Professionalität und sprühender Spielfreude gekenn-
zeichnet. Ein Hörerlebnis, das sich kein Musikfreund entgehen 
lassen sollte.

  
Vorankündigung Frauenfrüh-
stück
Am Samstag, 13. April um 9.00 
Uhr findet im Gemeindehaus 
Ostdorf das Frauenfrühstück 
statt. Es geht um die davonlau-
fende Zeit. Sigrid Girr-Gaedke 
aus Sulz wird ihre Gedanken zu 
diesem Thema nach dem ge-
meinsamen Frühstück vortra-
gen. Zeit ist wertvoll, kann nicht 

zurückgeholt werden. Wie gehe ich mit meiner geschenkten Zeit 
um? Eile ich von Event zu Event? Nehme ich mir Zeit, um Gott 
zu hören? Habe ich Zeit, all das Schöne, das Gott mir schenkt, 
zu sehen? Zeit, die Freude schenkt, verdoppelt sich. Über diese 
Fragen will die Referentin mit den Frauen ins Gespräch kommen. 
Anmeldungen sind möglich bis spätestens 10. April bei Margret 
Fritz (0 74 33) 1 64 33 oder Heidrun Fuchs (0 74 33) 77 60.

 
Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr 
Geislingen am 22.03.2024
Am vergangenen Freitag fand im Bürgersaal der Harmonie die 
diesjährige Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Geis-
lingen statt.
Neben den Berichten des Kommandanten, der Jugend- und Al-
tersabteilung wurden auch Grußworte von Bürgermeister Oliver 
Schmid, vom Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzenden Stefan Jetter 
und dem Vorsitzenden des DRK Ortsverein Geislingen, Herrn Mi-
chael Wolfram überbracht.
Dieses Jahr konnten in die Einsatzabteilungen Geislingen und 
Binsdorf jeweils fünf neue Mitglieder/innen aufgenommen werden.
Befördert wurden zum Oberfeuerwehrmann: Kai Eckenweber,
zum Löschmeister: Alexander Stehle,
zum Oberlöschmeister: Benjamin Eberhart und
zum/zur Hauptlöschmeister/in: Bastian Kunz und Bianca Schuler.
Bei den Ehrungen wurden folgende Kameradinnen und Kame-
raden geehrt:
10 Jahre: Robert Sabo , Micha Ulrich
15 Jahre: Michael Spieker , Nikolai Eyth , Christian Schweizer
20 Jahre: Florian Straub , Stefan Banschbach
30 Jahre: Bianca Schuler
50 Jahre: Josef Ott
70 Jahre: Karl Welte
Für lückenlosen Übungsbesuch in der Jugendabteilung wurden 
geehrt : Laura Bonaus, Vanessa Brobeil, Matthias Laux, Cedric 
Roller und Chayenne Roller.
Eine besondere Ehrung nahm Bürgermeister Schmid vor. Für sein 
jahrzehntelanges Engagement in zahlreichen Funktionen inner-
halb der Freiwilligen Feuerwehr wurde Gerhard Walter aus Erla-
heim zum Ehrenkommandanten der Einsatzabteilung Erlaheim 
ernannt.
Bei den anstehenden Wahlen zum Kommandanten und dessen 
Stellvertreter wurde der bisherige Amtsinhaber Marc Brobeil als 
Kommandant wiedergewählt. Günther Schneider, der das Amt 
des Stellvertreters inne hatte und zeitnah die Dienstaltersgrenze 
erreicht, trat nicht mehr zur Wahl an. Bei dieser Wahl wurde Timo 
Sieber aus der Einsatzabteilung Erlaheim zum Stellvertretenden 
Kommandanten gewählt.

 
Der neue Ehrenkommandant Gerhard Walter (von links), Komman-
dant Marc Brobeil, sein neuer Stellvertreter Timo Sieber und der 
scheidende Stellvertreter Günther Schneider. Bild: W. Renz
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Übungsdienst
Am 5. April starten wir bereits um 18 Uhr mit unserem Übungs-
dienst.
Thema ist Löschangriff mit Personenrettung.
Interessierte sind wie immer herzlichst willkommen.
Kameradschaftliche Grüße,
Andreas Bonaus, Abteilungskommandant

 
Jahrgang 1983/84
40er-Tagesausflug
Jetzt haben wir fast alle den 4er davor.
Das ist der Grund unseren 40. zusammen zu feiern.
Am Samstag, 15. Juni 2024 beginnen wir um ca. 14 Uhr die Wein-
wanderung in Geislingen. Sie dauert ca. 4 Stunden mit 5 Stationen 
zur Weinverköstigung und passenden Snacks, mit spannende 
Teamchallenges, es sind ca. 5 km zu laufen und kostet 25 € pro 
Person.
Den Abend werden wir ab ca. 18 Uhr nach der Weinwanderung 
im Schützenhaus in Geislingen bei leckerem Essen und Trinken 
ausklingen lassen.
Es wäre schön, wenn viele dabei wären.
Um besser planen zu können, ist die Anmeldefrist bis zum Freitag, 
05. April 2024 bei Simone Bosnjak (Berger) per WhatsApp unter: 
0174-9476503
Wir würden uns auf viele Zusagen freuen.
Liebe Grüße die 3 Organisatorinnen
Anika Prinz, Katja Kambeitz und Simone Bosnjak

 

 

 
Nächste Blutspende ist am 24. Mai 2024 in Geislingen.

Nächste Altkleidersammlung in Geislingen, Binsdorf 
und Erlaheim findet am 06.April 2024 statt.

+++ UMBAUINFO +++
- Es geht los-
In der letzten Woche ging es mit den Umbauarbeiten am DRK 
Funktionsgebäude am Geislinger Schlossplatz los.
Bereits am Montagmorgen rückten die Bagger an, um für die zu-
sätzlichen Fundamente die Baugrube auszuheben.
An dieser Stelle dürfen wir uns für die vielen Spenden, die wir durch 
unseren Weihnachtsspendenbrief 2023 in Geislingen, Binsdorf und 
Erlaheim sammeln konnten, herzlichst bei Ihnen bedanken.
www.drkgeislingen.de

 

Mi., 03.04. - 19.00 Uhr - H-RTW Dienstbesprechung
Sa., 06.04. - 09.00 Uhr - Altkleidersammlung 1
Do., 11.04. - 19.00 Uhr - Helfer vor Ort Training April

Abteilung Ausbildung: Rotkreuz-Kurse
(für den PKW- und LKW-Führerschein)

Termine im Jahr 2024
30.03., 20.04., 27.05., 15.06., 29.06.2024
jeweils von 08.30 Uhr bis 16.30 Uhr
Ausbildungsort: DRK Funktionsgebäude, Schlossplatz 8, 72351 
Geislingen 
Anmeldung für Rotkreuz-Kurse und Erste Hilfe am Kind unter 
folgender Servicehotline:
Telefon: 07433 / 90 99 99 (kostenfrei) Mo.- Fr. 7.00 bis 17.00 Uhr

 
Aktuelle Termine sind auch jederzeit im Internet unter 
www.drkgeislingen.de/ Termine JRK

Alle Kinder ab 6 Jahren und Jugendliche, die Interesse haben, 
können jederzeit zu unseren Dienstabenden hinzukommen.

Gruppe Mini (17.30 Uhr - 18.30 Uhr)
Gruppe Maxi (18.45 Uhr - 19.45 Uhr)
Die Bereitschafts- und Jugendleitung

 
29.03.2024 Karfreitag
Am Karfreitag führen wir wieder unseren Fischverkauf auf Vor-
bestellung und Abholung durch. Weiter wird der Ausschank am 
Weidensee für durstige Kehlen geöffnet sein, der Fischereiverein 
freut sich auf zahlreiche Gäste.

Achtung -Wichtig!!!
Am Karfreitag werden keine Tageskarten an Gastangler aus-
gegeben. Bitte entsprechend weitergeben.
Stadtputzede
Auch dieses Jahr war der Fischereiverein wieder aktiv bei der 
Stadtputzede dabei.
Mit der Hilfe von Jungfischern und aktiven Mitgliedern putzten 
wir einen Teil des Riedbaches und das Gelände rund um den 
Weidensee.
Am Tag darauf war unser jährliches Anfischen am Weidensee. Mit 
dem Wetter hatten wir leider nicht die besten Vorraussetzungen. 
Trotzdem wurde der ein oder andere Fisch auf die Schuppen ge-
legt.
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Herzliche Einladung: 20 Jahre Förderverein Altenhilfe
Unsere diesjährige Mitgliederversammlung findet am Mittwoch, 
den 24. April 2024, um 19:00 Uhr im Konferenzraum des Bürger- 
und Vereinshauses Harmonie statt. Folgende Tagesordnung ist 
vorgesehen:
1. Begrüßung und Totenehrung
2. Rückblick durch die Vorsitzende
3. Bericht des Schriftführers
4. Bericht der Kassiererin
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Neuwahlen von Vorstand und Ausschuss
8. Ehrung von Mitgliedern
9. Werdegang und Entwicklung des Fördervereins – Kurzdarstel-
lung "20 Jahre"
10. Verschiedenes
11. Wünsche und Anträge
12. Fachvortrag „Sicher leben – Schutz vor Dieben und Be-
trügern"
Zu dieser Versammlung laden wir alle Mitglieder, Mitarbeiter und 
Kunden des Sozialen Netzwerks GEBs sowie Freunde und Inte-
ressierte recht herzlich ein. Wünsche und Anträge können bis 
Freitag, den 5. April schriftlich an unsere Geschäftsstelle, Bach-
straße 29, oder per Mail an info@sozialesnetzwerk.de eingereicht 
werden.
Nach dem offiziellen Teil wird aus Anlass unseres kleinen Jubilä-
ums ein Polizeibeamter des Referats "Prävention" einen gerade 
auch für ältere Menschen interessanten Vortrag halten, Thema 
s. TOP 12; der Vortrag ist kostenfrei und wir freuen uns auf 
reges Interesse!
Ingrid Schmid, Vorsitzende

 
Bericht zur Generalversammlung
Der Freundschaftsclub Geislingen hatte am Samstag den 23. 
03.2024 im Gasthaus Hillare zu seiner Generalversammlung ein-
geladen. Dieser Einladung sind zahlreiche Mitglieder gefolgt. Mit 
Grußworten eröffnete der erste Vorsitzende Harald Müller die Ver-
sammlung und begrüßte die anwesenden Mitglieder.
Nach der Totenehrung. Folgten die Berichte der Vorstandschaft. 
Als erstes bekam Silke Heck das Wort. Sie berichtete über die 
Ausschusssitzungen und die Veranstaltungen im letzten Jahr. Da-
nach kam die kommissarische Kassiererin Brigitte Higi mit dem 
Kassenbericht von 2023. Der Kassenprüfer Volker Amann gab den 
Bericht über die Kassenprüfung bekannt. Die Kasse befand sich 
in einem einwandfreien Zustand und alle Belege waren ordnungs-
gemäß verbucht. Er bat um die Entlastung der Kassiererin. Nach 
einem kurzen Bericht des Vorsitzenden Harald Müller, übergab 
er Torsten Acker das Wort, der als Vertreter der Stadt Geislingen 
da war und die Entlastungen der Vorstandschaft vornahm. Die 
Vorstandschaft wurde einstimmig entlastet. Da Neuwahlen an-
standen, leitete Torsten Acker diese. Die Wahl zum ersten Vorsit-
zenden. Harald Müller wurde einstimmig wieder gewählt. Zweite 
Vorsitzende wurde Veronika Koch. Die bis dahin kommissarische 
Kassiererin Brigitte Higi wurde als Kassiererin gewählt. Als Schrift-
führerin trat Silke Heck zurück. Simone Becker übernahm dieses 
Amt und wurde auch einstimmig gewählt. Gerhard Koch wurde 
zum EDV-Beauftragten bestellt. Als Kassenprüfer wurde Jens 
Birkle und Volker Amann gewählt, In den Ausschuss wurden ge-
wählt Matthias Killmayer, Yvonne Killmayer, Timo Burchardt, Lars 
Broszeit, Uwe Broszeit, Silke Heck, Cedric Eith.
Als nächster Punkt bei der Generalversammlung folgten die Eh-
rungen. Zum Ehrenmitglied wurde ernannt Volker Amann. Das 

Ehrendiplom, dass man nach 25 Jahren Mitgliedschaft im Freund-
schaftsclub Geislingen bekommt, erhielten an der Versammlung 
Achim Hauser, Achim Aman und Paul Rümmelin. Die Geehrten 
erhielten eine Urkunde und ein kleines Weinpräsent.
Des Weiteren wurde Gulde Rolf und Eva Burchardt auch zum 
Ehrenmitglied ernannt. Das Ehrendiplom für 25 jährige Mitglied-
schaft erhalten in den nächsten Tagen noch Baumeister Egon. 
Bühler Josef, Faul Bernd, Hornung Thomas, Pauli Günther-Martin, 
Reich Jürgen, Schlaich Guido und Schlaich Veronika. Da diese an 
der Versammlung leider nicht anwesend waren.
Die neugewählte Kassiererin Brigitte Higi und den EDV Beauftrag-
ten Gerhard Koch gab es noch ein kleines Geschenk für die Hilfe 
im vergangenen Jahr.
Der Vorsitzende Harald Müller gab noch die Termine für das lau-
fende Jahr bekannt und lud schon mal ein für das Jubiläumsjahr 
2025. Da der Freundschaftsclub Geislingen dort sein 125 jäh-
riges Jubiläum feiert. Mit einer fast neuen Rekordzeit. War die 
Versammlung nach 26 Minuten beendet. Die Mitglieder hatten 
dann noch ein paar schöne Stunden im Gasthaus Hillare.
Die Vorstandschaft

 
Probe
Auch während der Osterferien treffen wir uns zur Probe. Los geht,s 
diesen Donnerstag 28.03. um 20.00 Uhr in der Lindenstraße. Un-
sere erste Probe im April ist dann am 04.04. wie gewohnt 20.00 Uhr.

Ständchen
Am Donnerstag 28.03 . singen wir unserem Ehrenmitglied Armin 
Renner, zu seinem Festtag, vor der Probe noch ein Ständchen.
Wir treffen uns um 18.25 Uhr in der Wiesenstraße 29.

 
Osterferien/Probe
Liebe Mädels,
diesen Donnerstag, 28.03 . machen wir eine Woche Osterpause, 
die Woche darauf ,also am 04.04. , treffen wir uns dann wieder 
von 19.00 bis 20.00 Uhr zur C h O R z E I t !!!

Ostergrüße
"Kommt der kleine Osterhas,
stupst Euch an mit seiner Nas,
stellt sich auf die Hinterfüße
und sagt Euch LIEBE OSTERGRÜSSE!
Frau Bieber und ich wünschen Euch und Euren Eltern ein fröh-
liches und gesegnetes Osterfest !!!
Es grüßt Euch herzlichst Jutta

 
Osterferien
Wie bereits in der letzten Info angekündigt, machen wir, in den 
Kinderchören, diesen Donnerstag, 28.03.
und nächsten Donnerstag, 04.04. Osterferien !

Ostergrüße
Unterm Baum im grünen Gras sitzt ein kleiner Osterhas!
Putzt den Bart und spitzt das Ohr, macht ein Männchen, guckt 
hervor.
Springt dann fort mit einem Satz und ein kleiner frecher Spatz,
schaut jetzt nach, was denn dort sei.
Und was ist`s? Ein Osterei!
Liebe Kinder klein und groß, liebe Eltern,
Carola und ich wünschen Euch allen ein schönes und gesegnetes 
Osterfest und ganz viel Freude bei der Ostereiersuche !!!
Es grüßt Euch herzlichst Jutta
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Karfreitag, 29.03.24
Am Karfreitag treffen wir uns um 14 Uhr zum einsingen für die 
Karfreitagsliturgie auf der Empore.
Hauptprobe für Ostern
Unsere Hauptprobe für das Hochamt am Ostersonntag findet am 
Karsamstag, 30.03.24 um 13 Uhr statt. Bitte kommt pünktlich 
und vollzählig.
Ostersonntag, 31.03.24
Wir treffen uns am Ostersonntag um 9 Uhr auf der Empore zum ein-
singen. Bitte kommt auch hier möglichst pünktlich und vollzählig.
Hauptversammlung
Wie gewohnt findet am Freitag nach Ostern unsere Hauptver-
sammlung statt. Wir treffen uns hierzu am Freitag, 05.04.24 um 
20 Uhr im Chorsaal.
Die Chorleitung

 
Ostermontagswanderung
Auch dieses Jahr geht unsere Wanderung wieder zum Erlaheimer 
Spielplatz. Für Getränke ist gesorgt. Abmarsch ist um 10.00 Uhr 
vor der Kirche.
JEII
Am kommenden Dienstag, 02.04.24 wollen wir gemeinsam singen.
Unser Singabend beginnt um 20.00 Uhr im Kolpingraum und Lie-
derbüchle nicht vergessen.

 
Großes Orchester
Am Karfreitag, 29.03.2024 findet keine Probe statt. Die nächste Pro-
be findet am Freitag, 05.04.2024 um 20.00 Uhr in der Harmonie statt.

Jugendorchester GBE
In den Osterferien findet keine Probe statt.

Bauernkapelle
Die nächste Probe findet am Dienstag, 02.04.2024 um 19.45 Uhr 
in der Harmonie statt.
Das Schriftführer-Team

 
64. Jahreshauptversammlung der NZG
Zur 64. Jahreshauptversammlung der Narrenzunft Geislingen am 
26.04.2024 um 20:00 Uhr laden wir unsere Mitglieder und Ehren-
mitglieder herzlich ein.
Die Jahreshauptversammlung findet im Narrenstüble statt.
Tagesordnung
1. Begrüßung und Totenehrung
2. Bericht des Kassiers
3. Bericht des Kassenprüfers
4. Bericht des Schriftführers
5. Bericht des Jugendvorstandes
6. Bericht des Zunftmeisters
7. Entlastungen
8. Neuwahlen
9. Ehrungen
10. Verschiedenes
Wünsche und Anträge können bis zum 19.04.2024 bei Matthias 
Killmayer, Amselweg 14, 72351 Geislingen oder per mail an zunft-
meister@nzg.email eingereicht werden!
Das Protokoll der letzten Hauptversammlung wird ausgelegt.
Zunftschreiberin Ute Harsch

 
Altmaterialsammlung am 20.04.2024
Am Samstag, den 20.04.2024, sammelt der Schützenverein wie-
der Altmaterial (Schrott) und Papier. Das Altmaterial ist am Tag der 
Sammlung bis spätestens 8.30 Uhr bereitzustellen.
Es werden keine Kühlgeräte sowie Elektronikschrott (z. B. Fernseh-
geräte) mitgenommen. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.
Wichtig für alle Helfer: Bitte bringt eine Warnweste mit, damit man 
auch besser beim Sammeln an der Straße sehen kann!
Treffpunkt: 8.45 Uhr am Schlossplatz
Sammlungsbeginn: 9.00 Uhr

Landesschützentag am 04.05.2024
Am Samstag, den 04.05.2024, findet in der Schlossparkhalle in 
Geislingen der 67. ordentliche Landesschützentag des Württem-
bergischen Schützenverbandes 1850 e.V. statt. Vor Beginn der 
eigentlichen Delegiertenversammlung startet ein Schützenumzug 
von der Auenstraße/Bachstraße aus in Richtung Schlossparkhal-
le. Nach dem Schützenumzug findet vor der Schlossparkhalle die 
Schützenparty statt, die Versammlung tagt währenddessen in der 
Schlossparkhalle. Folgendes Programm ist an diesem Tag geplant:
11.00 Uhr Aufstellung des Schützenumzugs
11.30 Uhr Schützenumzug zur Schlossparkhalle
13.00 Uhr Feierstunde mit Fahneneinmarsch und Delegiertenver-
sammlung
Die Bevölkerung der Gesamtstadt sowie alle Interessierten sind recht 
herzlich als Zuschauer beim Schützenumzug sowie bei der anschlie-
ßenden Schützenparty vor der Schlossparkhalle eingeladen.

Weitere Termine 
20.04. Altmaterialsammlung
04.05. Landesschützentag mit Festumzug und Party vor der 
Schlossparkhalle
Der Schriftführer

 
Ostereierschießen
Am kommenden Samstag den 30.03.2024 treffen sich die Albgeister 
um 13.30 Uhr am Schlossplatz. Gemeinsam laufen wir nach Ostdorf 
ins Schützenhaus zum Ostereierschießen. Wir freuen uns auf eine 
rege Teilnahme
Alex und Reiner

Seniorenwanderung im April
Nachdem unsere letzte Seniorenwanderung ziemlich verregnet 
wurde, trotzdem aber sieben Personen mitgingen, wollen wir am 
Mittwoch 03. April einen neuen Anlauf für die Wanderung nach Ba-
lingen wagen. Wir treffen uns um 14 Uhr auf dem Schlossplatz um 
über Steigen,.Bronnhaupten, die Schieferseen und das Engelstäle 
zum Balinger Bahnhof zu gelangen. Diese Strecke beträgt etwa 8 
km und hat nur einen mäßigen Anstieg, gleich nach dem Sportplatz 
Hinter Lau. Den Rückweg fahren wir mit dem Bus und lassen uns bis 
zur Gaststätte Brücke chauffieren, die wir natürlich auch besuchen. 
Eine herzliche Einladung zu dieser Wanderung ergeht an alle Wan-
derfreunde / innen, wobei neue Gesichter immer willkommen sind!
B. Bosch

Unterwegs auf dem Jakobsweg mit Bernhard Bosch
Der Albverein Geislingen sowie die Stadt Geislingen laden am 
Samstag, 13. April zur Lichtbildpräsentation mit Bernhard Bosch 
aus Erlaheim ein. Er nimmt uns mit auf den Camino France, den wohl 
bekanntesten Pilgerweg. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Harmonie.
Die ganze Einwohnerschaft ist zu diesem faszinierenden Vortrag 
herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.
Vor und nach der Veranstaltung werden Getränke und ein kleiner 
Imbiss angeboten.
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Neue Trainingszeit nach Ostern
Mit der Zeitumstellung auf Sommerzeit ändert sich auch die Trai-
ningszeit der Nordic-Walking-Gruppe.
An Karfreitag findet kein Training statt. Ab dem Freitag, 5. Ap-
ril treffen wir uns dann immer freitags um 17.00 Uhr bei der 
Schlossparkhalle.
Wer gerne in Gesellschaft etwas für seine Gesundheit tun möchte 
ist herzlich eingeladen, an unseren wöchentlichen Nordic-Wal-
king-Touren teilzunehmen. Einfach zum Treffpunkt kommen!

 
Fahrt zum Frühlingserwachen im Europapark
Am Freitag, den 12. April 2024 fährt der VdK Ortsverband Geislin-
gen wieder zum Frühlingserwachen in den Europapark Rust. Der 
Bus ist voll, wer sich angemeldet hat und auch kurzfristig nicht mit 
kann bitte Bescheid geben, damit noch andere mitfahren können.
Abfahrt in Geislingen Schlossplatz 7.30 Uhr, Binsdorf Rathaus, 
7.40 Uhr,
Rosenfeld Holweger 7.50 Uhr. Tel. 07433 / 20936

Frauenausflug an den Bodensee
Der VdK Kreisverband Zollernalb organisiert am Samstag, den 8. 
Juni 2024 wieder einen Ausflug nur für Frauen an den Bodensee.
Abfahrt ca. 7.30 Uhr an den Heimatorten,
Überraschung auf dem Rastplatz Hegau, Schifffahrt von Konstanz 
bis Friedrichshafen. Zeit zur freien Verfügung in Konstanz und 
Friedrichshafen. Rückkehr ca. 18.30 Uhr.
Die Anmeldung erfolgt unter Einzahlung des Reisepreises 50.00 
Euro auf das Konto: VdK Kreisverband Zollernalb
IBAN DE72 6535 1260 0031 7081 51 bei der Sparkasse Zollernalb 
bis zum 15. April 2024.
Weiter Auskünfte unter Tel. 07433 / 20936
Die Vorstandschaft

 
Nominierung der Gemeinderatskandidaten
Bei der Nominierungsversammlung der SÖL wurden folgende 
Kandidatin und folgende Kandidaten als Bewerber für die Ge-
meinderatswahl vom 09.06.2024 aufgestellt:
Bernhard Gaus, Thomas Gulde, Joachim Hauff, Andreas Koch, 
Jochen Raff, Frank Schlaich, Jacqueline Szeider, Wolfgang Welte 
und für Binsdorf: Dominik Schöni.
Wir wünschen allen viel Erfolg bei der Wahl!

 
Friedrich Klein, Fraktionssprecher der SÖL

 
Vorankündigung Mitgliederversammlung
Unsere diesjährige Mitgliederversammlung findet am Dienstag, 
den 23. April 2024, um 20:00 Uhr im Gemeindehaus statt. Außer 
den Regularien mit Rechenschaftsberichten über das vergangene 
Vereinsjahr steht dabei die Übergabe einer ersten Fördersumme 
an die Kirchengemeinde im Mitteilpunkt. Bekanntlich starten ja 
die Renovierungsmaßnahmen in der St. Ulrichskirche noch im 
April und entsprechende Mittel aus unseren Rücklagen sind zur 
Deckung des benötigten Eigenanteils im Haushaltsplan 2024 
vorgesehen.
Schon heute laden wir deshalb alle Mitglieder, Freunde und För-
derer sowie Interessierte aus der Gemeinde sehr herzlich zur 
Versammlung ein. Eine starke Besucheranzahl wäre eins schöne 
Kulisse für diesen bedeutenden Schritt. Wir bitten um Vormerkung 
des Termins; vielen Dank.
Der gesamten Einwohnerschaft wünschen wir frohe, friedliche 
und gesegnete Osterfeiertage!
Förderverein St. Ulrich; Hubert Gulde, Vorsitzender

 
Herzliche Einladung zum Karfreitag
Kommt vorbei und genießt unsere Zusammenkunft mit Fischbröt-
chen in und um das Sportheim.
Wann: 29.03.24 ab 10:00 Uhr
Wo: Sportheim Weiden Geislingen
Wir freuen uns darauf, diesen Tag gemeinsam und traditionell 
nach bester Fußballermanier mit euch zu verbringen.
Euer Förderverein der Fußballabteilung

 

 
20. VR Halbmarathon 2024
Zum größten Laufevent in der Region wollen wir die ganze Ein-
wohnerschaft der Gesamtstadt Geislingen recht herzlich einladen.
Am Sonntag 14.04.2024 ab 10:30 Uhr werden die verschiedenen 
Läufe gestartet. Für Groß und Klein wird sportlich etwas angebo-
ten. Jeder Läufer findet die passende Strecke für sich!
Nachmeldungen werden für alle Läufe bis 1 Std. vor Start 
möglich!
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt, wir bieten ein reich-
haltiges Angebot an Speisen und Getränken, Kaffee und Kuchen.
Auf Ihr Kommen freut sich das Team der Leichtathletik Abteilung 
des TSV Geislingen.
Wir danken vorab den Sponsoren und der Stadt Geislingen, 
da ohne diese solch eine Veranstaltung nicht möglich wäre.
Ein Dank gilt auch an die Anwohner rund um Start und Ziel, 
sowie entlang der Strecke.
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Kinderleichtathletik on Tour
Der zweite Kinderleichtathletik Mannschaftswettbewerb der Zol-
lernalb KiLa Liga wurde in Geislingen ausgetragen.
Am Start waren 170 Kinder der Altersgruppe U12 U10 und U8 in 
20 Mannschaften
Die Hürdenpendelstaffel durften alle Altersgruppen absolvieren.
Für die U12 waren noch Stabweitsprung, Hochsprung und Me-
dizinballstoßen zu absolvieren. Mit großem Vorsprung siegte hier 
die Mannschaft des VfL Ostdorf3 vor der TSG Balingen2, TSV 
Geislingen5, der gemischten Mannschaft aus Dormetingen1/Bi-
singen und TV Weistetten 4.
Bei den U10 Kindern stand noch Hochweitsprung, Medizinball-
stoßen und Weitsprungstaffel auf dem Programm.
Bei den U10 ging Platz 1 an TSG Balingen1, 2 TV Weilstetten3, 
3 VfL Ostdorf2, 4 TSV Geislingen4, 5 TSV Dormettingen1, 6 Ge-
mischte Mannschaft Weilstetten-Tailfingen1, 7TSV Bisingen2 8 
Geislingen 3
Die jüngsten U8 kämpften noch beim Flatterballwerfen und bei 
der Einbeinhüpferstaffel .
Hier ergab sich folgende Platzierung, 1. VfL Ostdorf1 2. TSV Geis-
lingen2 3. TSV Geislingen 1 Punktgleich mit TV Weilstetten1 5. 
Balingen-Tailfingen1 Punktgleich mit TSV Bisingen 7. TV Weils-
tetten 2
Zum Schluss noch die Lieblingsdisziplin aller Kinder, der Biathlon.
Laute Unterstützung bekamen die Läufer nicht nur von ihren 
Mannschaften sondern auch von den voll besetzten Zuschau-
errängen.
Ein Donut und eine Urkunde gab es zum Schluss für Jedes Kind.
Der Wettkampftag endete nicht nur mit glücklichen Kindern, son-
dern auch mit Glücklichen Eltern denen gezeigt wurde was die 
Kleinen so alles leisten können.

 

 
Spielbericht
In der vergangenen Woche fanden folgende Spiele statt:
Jungen U19
TSV Endingen – SVR 7:3
SVR – TV Epfendorf 4:6
Eine starke Leistung gelang Til Hilbel an diesem Spieltag. Alle 
sechs Einzel konnte Til für sich entscheiden. Im zweiten Spiel 
konnte zudem Aaron Wahl ein Punkt beisteuern.
Aktive
SV Marschalkenzimmern II – SVR II 9:1
Gegen den Tabellennachbarn gab es eine deutliche Niederlage. Ein-
ziger Punkt an diesem Abend für uns holte Julian Acker. Zwei weitere 
Spiele wurden von uns im fünften Satz verloren. Mit dieser Niederlage 
ist nun auch rechnerisch kein Klassenerhalt mehr möglich.
TTV Hardt III – SVR III 9:2
TTV Hardt II – SVR III 7:9
Zum ersten Mal in der Rückrunde konnten wir mit der stärksten 
Aufstellung antreten. Trotzdem reichte es gegen den derzeitigen 
Tabellenführer nur zu zwei Punkten: Ein Doppel durch Paul Eber-
hart/Alfred Jenter und ein Einzel durch Paul Eberhart.

Auch gegen Hardt III taten wir uns anfangs recht schwer und 
unversehens lagen wir mit 0:4 im Rückstand, weil alle drei Ein-
gangsdoppel und das erste Einzelspiel verloren wurden. Mit dem 
Sieg von Helge Kaiser begann die Aufholjagd. Es folgten zwei hart 
umkämpfte Fünf-Satz-Erfolge durch Berthold Huonker und Paul 
Eberhart und auch Alfred Jenters Sieg war trotz eines anfängli-
chen Satzrückstandes nie in Gefahr. Zwei Einzel mussten wir noch 
abgeben, bevor Claus Gulde und Berthold Huonker zum Punkte-
Gleichstand aufholten. Die erstmalige Führung gelang dann Paul 
Eberhart im letzten Einzel der Begegnung. Beim Stande von 8:7 
für uns musste nun das Schlussdoppel die Entscheidung bringen. 
Claus Gulde und Berthold Huonker hatten auch nach mehr als 
sechs Stunden (Spielzeit beider Punktspiele) noch Konzentrati-
on und Siegeswillen, um in einem hart umkämpften Schlussspiel 
einen klaren Drei-Satz-Sieg und uns damit den knappen Gesam-
terfolg zu sichern.
Für den nächsten Spieltag stehen folgende Begegnungen an:
Aktive
Samstag 06.04.
19:00 TTC Sulgen III – SVR III
Donnerstag 11.04.
19:30 TTSB Aistaig – SVR

 

 
www.binsdorf.albverein.eu

Osterbrunnen
Rechtzeitig zum Palmsonntag haben wir den Stadtbrunnen wie-
der als Osterbrunnen dekoriert. Allen Helfern und Spendern von 
Buchs und Palmenkätzchen gilt hier ein recht herzliches Danke-
schön.

 
Stadtputzede
Trotz Regenwetter und schlechten Wetter haben wir den Grillplatz 
und die Feuerstelle mit Schutzhütte zur anstehenden Grillsaisi-
on hergerichten und gepflegt. den 3 Helfern ein recht herzliches 
Dankeschön.
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Vorschau nächste Wanderung
unsere nächste Halbtageswanderung findet am Sonntag 21. Ap-
ril 2024 statt, Treffpunkt ist um 13:30 Uhr am Rathaus in Bins-
dorf. Wir fahren nach Burgfelden und Wandern dort am Albtrauf. 
Die Wanderstrecke beträgt ca. 8 km und dauert 3 Stunden. Die 
anschließende Einkehr ist dann um ca. 17:00 Uhr im Sportheim 
in Pfeffingen. Die Wanderung führt Amarilies Jetter und Michael 
Junginger.
VM Waldemar Bitzer

 
News
1. Mannschaft  
FC Hechingen 2 - SpVgg 1:4
Vergangenen Sonntag trat die Koch-Elf zum Auswärtsspiel beim 
FC Hechingen 2 an. Der Tabellenfünfte war zu Hause stets ein 
gefährlicher Gegner.
Von Beginn an zeigten sich die Reutewasenkicker aber unbe-
eindruckt und liefen munter an und schnürten die Heimmann-
schaft, die maximal über Konter gefährlich wurden, hinten ein. 
Leider konnten die Chancen nicht genutzt werden. Erst kurz vor 
der Halbzeit brach Belmin Ajdinovic, nach einem Berger-Freistoß, 
den Bann -1:0 (40. Minute). Mit diesem Ergebnis ging es dann 
auch in die Pause.
In Halbzeit 2 bildete sich selbes Bild. Mit einem Dreifach-Wechsel 
in der 60. Minute, zeigte Coach Koch sein goldenes Händchen, 
Jens Kinnemann und Timo Scherer sorgten binnen 3 Minuten für 
klare Verhältnisse -3:0 ( 62./65. Minute). Zur Premiere kam es in 
der 80. Minute. Youngster Lukas Ott erzielte seinen ersten Treffer 
im Dress der Herren -4:0. Den Schluss setzten die Gastgeber mit 
einem abgefälschten Freistoß und dem Ehrentreffer zum 1:4. Ein 
hochverdienter Sieg der ruhig hätte höher ausfallen können.
Kommenden Montag, 02.04.2024 spielt das Team erneut Aus-
wärts bei der Pamukkale Haigerloch . Spielbeginn ist um 15 Uhr in 
Haigerloch. Die Mannschaft freut sich auf ihren starken 12. Mann!

Eltern-Kind Lauftreff
Schnappt eure Wagen und die Kids! Wir bieten jeden Montag 
einen SpVgg Eltern Kind-Lauftreff an. Unter Leitung von Mareike 
Müller treffen sich laufbegeisterte Mamis (oder auch gerne Papis) 
um 10 Uhr am Rathaus. Bei einer gemeinsamen Tour durch oder 
um Binsdorf in zügigem Tempo soll neben der Bewegung der 
Austausch und die Gemeinschaft im Vordergrund stehen.
Für weitere Fragen steht euch Mareike gerne unter der 
01749171960 zur Verfügung.  

Lauftreff für Alle
  Die SpVgg bietet jeden Montag und jeden Mittwoch einen SpVgg 
Lauftreff an. Unter Leitung von Sandra Ott, sowie Nina und Lara 
Schellhammer treffen sich Laufbegeisterte oder die, die es werden 
wollen um 19.00 Uhr am Rathaus.
Für den Beginn wird eine Strecke von rund 6,5 km in zügigem 
Tempo gelaufen. Mitlaufen kann jeder, der Spaß am Laufen hat: 
Egal ob alt, ob jung.
Alle interessierten Mitbürger können sich für weitere Infos gerne 
unter 01729812210 bei Sandra melden! 

Damen-Gymnastik
Jeden Mittwoch, 19-20 Uhr in der Mehrzweckhalle Binsdorf/Er-
laheim. Interessierte können sich gerne bei Monika Reichherzer 
unter 07428 918259 melden.

Vorschau
 Altmaterialsammlung: 13.04.2024

Der Verein und die Mannschaft wünscht allen Helfern, Sponso-
ren, Fans und Binsdorfern ein frohes und gesegnetes Osterfest!

 
Probe:
Die Proben kommenden Mittwoch finden für Juka (18.30 - 19.45 
Uhr) und Stadtkapelle (20.00 - 22.00 Uhr) in unserem Probelokal 
in der Schule statt.

Frühjahrskonzert:
Unser Frühjahrskonzert unter dem Mot-
to "Expeditionen" findet am Sa. 11. Mai 
2024 in der Festhalle Binsdorf statt. Die 
Jugendkapelle Binsdorf-Dormettingen 
und die Stadtkapelle freuen sich auf 
viele Zuhörer! Saalöffnung ist um 18.30 Uhr, Konzertbeginn um 
19:30 Uhr. Karten für das Frühjahrskonzert sind ab sofort im Vor-
verkauf zu 8€ (Abendkasse 10€) bei jedem aktiven Musiker der 
Stadtkapelle erhältlich. Gerne hinterlegen wir auch Eintrittskarten 
an der Abendkasse zum Vorverkaufspreis. Dazu einfach Name 
und Anzahl der Karten per Email an philipp.eberhart@gmail.com 
schicken. Weitere Info findet ihr auf unserer Homepage.

Termine:
Fr. 19. – So. 21.04. Probenwochenende SKB im Freizeitheim Zim-
mern u.d. B.
Di. 30.04. Auftritt SKB Maibaumstellen FFW Binsdorf
Mi. 01.05. Maiwanderung Förderverein + SKB
Fr. 10.05. Generalprobe in der Festhalle Juka 18.00 Uhr und SKB 
20.00 Uhr
Sa. 11.05. Frühjahrskonzert SKB und Juka Binsdorf-Dormettin-
gen in der Festhalle Binsdorf 19.30 Uhr
Sa. 25.05. Kreisverbands-Musik-Elfmeterturnier auf dem Sport-
gelände in Binsdorf ab 16.00 Uhr. Musikalische Unterhaltung 
durch DEPP.
Do. 30.05. Tagwache und Fronleichnamsprozession SKB
Sa. 01.06. Ausflug Juka Adventure Golf Frommern

 

 
Börse
Wie bereits angekündigt, findet am Ostermontag KEINE Börse 
statt. Die nächste Börse findet am 14.04.2024 statt.

Stadtputzete
Trotz des wechselhaften Wetters haben sich selbst unsere Kleins-
ten an der Stadtputzete beteiligt. Mit viel Motivation wurde der 
Müll aufgesammelt. Vielen Dank an alle Teilnehmer!
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Stadtputzete
Letzten Samstag fand die diesjährige Stadtputzete statt. Wie auch 
im vergangenen Jahr, war das Wetter sehr bescheiden. Hier müs-
sen wir bei besserem Wetter nochmals einen größeren Einsatz 
einlegen um die Feuerstelle zu richten und verschiedene Maler-
arbeiten durchzuführen. Danke an die Helfer.

 
Ausschusssitzung
Am Donnerstag, 04.04. findet um 20.00 Uhr die nächste Aus-
schusssitzung im Backhäusle statt.
Martin Welte 1. Vorsitzender

 
Generalversammlung
Bei unserer diesjährigen Generalversammlung, am 22.03.2024 
wurden folgende Mitglieder geehrt: Für 30 Jahre aktive Mitglied-
schaft im Verein wurde Jens Dung geehrt, 30 Jahre passiv Werner 
Merk, Tobias Ott, Thomas Walter, Daniel Weiß, Matthias Zirkel, 
und Welte Jochen. Wir danken allen Geehrten für die jahrelange 
Unterstützung und die Treue zum Verein.

 Stadtputzede
   Am Samstag, den 23.3. fand die diesjährige Stadtputzede statt. 
Hier beteiligten wir uns mit großem Engagement unserer Jugend.
Der Schriftführer

 
Fußball Aktiv:
Ergebnis:
SGM Gruol/Erlaheim I - SGM Rangendingen/Stetten II 6:1 (2:0)

Vorschau:
Samstag, den 30.03. um 15:00 Uhr in Bittelbronn:
SGM Weildorf/Bittelbronn II - SGM Gruol/Erlaheim II
Montag, den 01.04. um 15:00 Uhr in Gruol:
SGM Gruol/Erlaheim II - FC Hechingen II
Freitag, den 5. April um 18:00 Uhr in Erlaheim:
SGM Gruol/Erlaheim II - Pamukkale Haigerloch

 
Katholische Erwachsenenbildung 
Zollernalbkreis e.V.
Als offene und gemeinnützige Bildungseinrichtung freuen wir 
uns über Ihr Interesse und Teilnahme an unserem Bildungs-
programm.
Jetzt anmelden: www.keb-zak.de

Babymassage – Zeit für Dich und Dein Baby
Kurs ab Dienstag, 09. April, 9.30-10.45 Uhr. Kath. Gemeindehaus, 
Balingen. Leitung: Frau Bettina Hermann, Stillspezialistin, Kurs-
leiterin Babymassage.

Yoga auf dem Stuhl
Kurs ab Dienstag, 09. April, 9 – 10.15 Uhr. Bürger- und Vereins-
haus „Harmonie“, Geislingen. Leitung: Frau Melanie Burger, Yo-
galehrerin.

Stille Lauschen Präsenz
Online-Meditation am 09. April, 20 Uhr. Leitung: Frau Ingrid Ma-
hageeta Münnich, Magister der Philosophie.

Meditation des Tanzes – Sacred Dance
Kurs ab Mittwoch, 10. April, 18-19 Uhr. Gemeindezentrum Edith 
Stein, Balingen. Leitung: Herr Andreas Kurz, Tanzdozent.

Entspannung durch bewusstes Atmen
Kurs ab Donnerstag, 11. April, 19.30-20.30 Uhr. Bürger- und Ver-
einshaus „Harmonie“, Geislingen. Leitung: Frau Silke Stanzel, 
Entspannungspädagogin.

Mandala Tänze
Workshop am Samstag, 13. April, 10-17 Uhr. Kath. Gemeinde-
haus, Balingen. Leitung: Frau Nicole Röhrig, Kreis- und Grup-
pentanzleiterin.

Gedächtnistraining im Frühling
3-teiliger Kurs ab Dienstag, 16. April, 14.30 -16 Uhr. Kath. Gemein-
dehaus, Balingen. Leitung: Frau Anne Heller, Gedächtnistrainerin 
BVGT e. V.

Gymnastik fürs Gehirn – Thema „Frühlingserwachen für den 
Geist“
Weiterbildung für Menschen, die mit Senioren arbeiten am Freitag, 
19. April, 14-17 Uhr. Kath. Gemeindehaus, Balingen. Leitung: Frau 
Gemma Benintende, Gedächtnistrainerin BVGT e. V.

Kinderyoga kennenlernen – ein Nachmittag für Eltern mit 
Kindern
am Freitag, 19. April, 14.30-16 Uhr. Bürger- und Vereinshaus 
„Harmonie“, Geislingen. Leitung: Frau Linda Konzelmann, Kin-
deryogatrainerin.

Stillen & Stillvorbereitung
Vortrag am Freitag, 19. April, 18.30-20 Uhr. Kath. Gemeindehaus, 
Balingen. Leitung: Frau Bettina Hermann, Stillspezialistin.

Klangschalenmeditation
Kurs ab Montag, 22. April, 18.15-19.30 Uhr. Klostersaal Marg-
rethausen. Leitung: Frau Heike Gminder, Meditationskursleiterin.

Anmeldung und weitere Infos: www.keb-zak.de Tel.: 
07433/90110-30, E-Mail: info@keb-zak.de

Neuapostolische Kirche Balingen
Unsere Veranstaltungen im März:
Freitag, 29. März
9:30 Uhr Gottesdienst zum Karfreitag (Das Wort zum Gottes-
dienst: Markus 15, 39)
Sonntag, 31. März
10:00 Uhr Stammapostel Übertragungsgottesdienst zu Ostern. 
Übertragung aus unserer Kirche in Herrenberg (Das Wort zum 
Gottesdienst: 1 Korinther 15, 20 & 21)

Vorschau in den April:
Donnerstag, 4. April
20:00 Uhr Gottesdienst (Das Wort zum Gottesdienst: 1. Thessa-
lonicher 5, 10)
Sonntag, 7. April
9:30 Uhr Gottesdienst zur Konfirmation durch unseren Bezirk-
sevangelisten Klaus Löwen, in der Neuapostolischen Kirche 
Tailfingen – Untere Bachstraße 132 (Das Wort zum Gottesdienst: 
Lukas 24, 10 & 11)
Donnerstag, 11. April
20:00 Uhr Gottesdienst (Das Wort zum Gottesdienst: Psalm 139, 16)
Sonntag, 14 April
9:30 Uhr Gottesdienst (Das Wort zum Gottesdienst: Johannes 
20, 28)
Donnerstag, 18. April
20:00 Uhr Gottesdienst (Das Wort zum Gottesdienst: 5 Mose 10, 
17 & 18)
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Adresse: Neuapostolische Kirche Balingen, Behrstraße 64, 72336 
Balingen
Kontakt: Florian Fricker 0176/98255206
Aktuelles finden Sie auch auf unserer Homepage: https://nak-
albstadt-tuebingen.de/balingen
Alle sind sowohl zu Gottesdiensten als auch zu Veranstaltungen 
der Neuapostolischen Kirche jederzeit herzlich eingeladen.

 
Folgende Angebote Ihrer Volkshochschule Balingen begin-
nen in Kürze:
Dienstag, 02. April 
Prüfungsvorbereitung Mathematik für Realschule - Abschluss 
2024, 5-mal, 09.00 bis 12.15 Uhr
Mathe für Schüler*innen der 8. Klasse - Kompaktkurs in den Fe-
rien, 2-mal, 13.00 bis 16.10 Uhr

Mittwoch, 03. April 
Atomkeller-Führung in Haigerloch, 16.00 bis 17.00 Uhr

Donnerstag, 04. April 
Mathe für Schüler*innen der 9. Klasse - Kompaktkurs in den Fe-
rien, 2-mal, 13.00 bis 16.10 Uhr

Weitere Informationen, Kursangebote und Anmeldung unter 
Telefon (07433) 90800 oder im Internet unter www.vhs-balingen.de.

 
DRK Babysitter-Seminar für Schülerinnen und Schüler am 04. 
April 2024 von 9.00 – 17.00 Uhr im DRK Forum Balingen – jetzt 
schnell anmelden! Checklisten für Babysitten, Unfallverhütung, 
Notfälle erkennen und beheben, kleine Erste HiIfe Maßnahmen, 
Ernährung, Säuglingspflege... Teilnehmen können alle angehende 
Babysitter ab 14 Jahren. Anmeldung unter 07433 / 9099 – 99.

Reisen ohne Risiko – Wir helfen immer und überall! Wenn Sie 
mindestens 100 km von Ihrem Wohnort entfernt verunglücken 
oder erkranken, holen wir Sie heim. Auch können Sie auf der 
Reise die Rotkreuz-Arzt-Hotline und den Arzt-Dolmetscher 
in Anspruch nehmen. Diesen Service und weitere Vorteile bietet 
Ihnen eine Fördermitgliedschaft beim DRK . Schon ab 25 Euro 
im Jahr und pro Haushalt können Sie das wichtige, ehrenamtliche 
Engagement unterstützen und gleichzeitig von den vielen Vor-
teilen profitieren. Ebenso ist Ihr Beitrag steuerlich abzugsfähig. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel. 07433/9099816 oder 
unter www.drk-zollernalb.de/spenden/foerdermitglieder. Gerne 
können Sie den Mindestbeitrag vorab auf das Konto der Spar-
kasse Zollernalb, DE46 65351260 0024004006, SOLADES1BAL 
mit Angabe von Verwendungszweck „FÖMI“ sowie Name und 
Adresse überweisen. So haben Sie sofortigen Schutz und wir 
senden Ihnen die Unterlagen umgehend zu.

Telefonnummer 07433 / 19222 für den Krankentransport. Wir 
bringen Patienten sicher ans Ziel: zum Arzt, ins Pflegeheim oder 
ins Krankenhaus. Krankentransporte sind zum Beispiel notwen-
dig, wenn jemand krank, verletzt oder eine anderweitige Hilfsbe-
dürftigkeit besteht, aber kein Notfallpatient ist. Unsere Patienten 
können sich stets darauf verlassen, dass sie von Fachkräften me-
dizinisch betreut und in speziellen Krankentransport-Fahrzeugen 
gefahren werden. Um einen Krankentransport zu bestellen, wäh-
len Sie unsere Rufnummer 07433 / 19222. Wir freuen uns auf Ihren 
Anruf. Die Notrufnummer 112 ist für medizinische Notfälle oder 
den Ruf der Feuerwehr vorbehalten.

Mit Ihrer Anzeige neue Kunden werben:
Email. anzeigen@der-fink-verlag.de

Telefon. 07121 9793-0

In unserer Druckerei stammen alle Lieferanten und Pro-

duktionsmittel aus einem Umkreis von ca. 100 Kilome-

tern. Aber noch etwas ist Fink wichtig: 100% lOKAl® soll 

kein teures Premium- Produkt sein, denn Nachhaltigkeit 

bringt nichts, wenn sich das zu einem Luxusgut ent- 

wickelt. Deshalb haben wir die gesamte Produktion um-

gestellt und bieten so unsere gewohnt hohe Qualität, 

ohne die Preise anzuheben – aber eben nachhaltig. 

„100% lOKAl® und 100% konkurrenzfähig“ ist die  

Devise. 

Wir sind stolz darauf, die erste Druckerei Deutsch- 

lands zu sein, die Ihnen das 100% lOKAl®-Zertifikat  

anbieten kann. Daher haben wir uns nach intensiver 

Entwicklungsarbeit die Schreibweise und auch das 

Logo schützen lassen.

      Kein  teures 
Premium-Produkt

Eine Marke der FINK GMBH

MUT. HILFE.
HOFFNUNG.
Helfen Sie krebskranken Kindern 
und deren Familien mit Ihrer Spende!

Telefon 0 70 71 / 94 68 -11, www.krebskranke-kinder-tuebingen.de

UNSERE SPENDENKONTEN Kreissparkasse Tübingen IBAN: DE10 6415 0020 0000 1260 63
 VR Bank Tübingen eG IBAN: DE26 6406 1854 0027 9460 02
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Erscheinungstermin  

Name  

Vorname  

Straße  

PLZ | Ort  

Telefon  

IBAN 

TEXT

ANZEIGEN BESTELLSCHEIN
Füllen Sie bitte das Formular vollständig aus um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Schreiben Sie deutlich lesbar, damit 
Fehlerquellen ausgeschlossen werden. Wir bitten Sie, Ihre Anzeige bis spätestens dienstags, 12.00 Uhr bei uns einzureichen. Bitte 
beachten Sie den abweichenden Anzeigenschluss für Pfullingen und Laichingen, damit eine termingerechte Veröffentlichung 
gewährleistet ist. Schicken Sie Ihre Anzeige bitte per Fax 07121 9793 - 993 oder per E-Mail anzeigen@der-fink-verlag.de an uns.

Vielen Dank für Ihren Auftrag!

Die Auftragsannahme und -abwicklung erfolgt ausschließlich auf der Grundlage unserer allgemeinen Lieferungs-, Leistungs- und Zahlungsbedingungen 
in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Fassung, die Sie im Internet unter www.der-f.ink/AGB abrufen können. Auf Wunsch senden wir 
Ihnen diese gerne zu. Entgegenstehende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, sie wurden schriftlich vereinbart.

Mit dem Einzug per Lastschrift von meinem Konto für die anfallenden Gebühren der Anzeige bin ich einverstanden!

Datum | Unterschrift

  Berghülen

  Erbach

  Geislingen

  Gomadingen

  Gönningen

  Griesingen

  Hayingen

  Hengen

  Heroldstatt

  Hohenstein

  Hülben

  Lautlingen

  Lichtenstein

  Mehrstetten

  Merklingen

  Nellingen

  Oberdischingen

  Pliezhausen

  Riederich

  Römerstein

  Schelklingen

  Sonnenbühl

  St. Johann

  Walddorfhäslach

  Westerheim

   Pfullingen 
Anzeigenschluss:  
Di, 9.00 Uhr

   Laichingen 
Anzeigenschluss:  
Mo, 12.00 Uhr





  Broschüren    Präsentationsmappen    Flyer     
Kataloge    Geschäftsausstattungen    Poster 

 Lettershop    Mailings    Kalender    Postkarten  
  Verpackungen    Durchschreibesätze    Blöcke   

Letterpress    personalisierte Drucksachen    Digital- 
druck    Lack-Veredelungen    Kaschierungen   
Prägungen    Stanzungen    FSC®

Papiere    lebensmittelkonforme Produktion  
100% lOKAl®

FINK GMBH  |  Sandwiesenstr. 17  |  72793 Pfullingen  |   www.der-f.ink

Einfach ausfüllen und an uns senden. Selbstverständlich können 
Sie Ihre Abo-Bestellung auch per Telefon 07121 9793 - 0, Telefax 
07121 9793 - 993 oder per E-Mail vertrieb@der-f.ink durchgeben.

IHR MITTEILUNGSBLATT ABO
Wöchentlich informiert sein über das Wichtigste aus Ihrer Gemeinde:

Ich frage hiermit die Kosten für das Mitteilungsblatt der rechts 
angekreuzten Gemeinde an. 

Name

Vorname

Straße

PLZ | Ort

Telefon

Email

IBAN

Mit dem Einzug per Lastschrift von meinem Konto für die anfallenden 
Gebühren für das Abo bin ich einverstanden!

Datum | Unterschrift

Sollten Sie nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, erhalten Sie eine Rechnung. Die 
Auftragsannahme und -abwicklung erfolgt ausschließlich auf der Grundlage unserer all-
gemeinen Lieferungs-, Leistungs- und Zahlungsbedingungen in der zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses gültigen Fassung, die Sie im Internet unter www.der-f.ink/AGB abrufen 
können. Entgegenstehende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, 
sie wurden schriftlich vereinbart.
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ABO ANFRAGE-FORMULAR



Ihr Fachpartner für innovative Gebäudetechnik
     07433-9889-70, www.energieaktiv.de

Heizung, PV & Solar,
Klima, Sanitär

Lust auf Veränderung?
Wir suchen:

Pflegekraft
(m/w/d) in Teilzeit

• Führerschein Klasse B
• Zuverlässiges,
 selbstständiges Arbeiten

Wir bieten:
• eine wertschätzende Unternehmenskultur
• Tariflicher Lohn nach AVR-Richtlinien
• Sonn- und Feiertagszuschläge u.v.m.

Wir freuen uns auf Deinen Anruf oder Deine Bewerbung: 07433/2759212

 

Wir stellen ein: 
Fahrer für LKW bis 7,5t 
mind. Führerscheinklasse C1E 
Maschinen-/Material-Transporte zu unseren Baustellen. 

Gärtner für Garten- und Landschaftsbau 

Arbeiter im Landschaftsbau, auch Quereinsteiger 

WERNER GmbH, Gruolerstr. 19, 72401 Haigerloch 
Tel.: 07474-95660, E-Mail: info@werner-garten.de 

 Gastronomen aufgepasst!  

 Inserieren Sie jetzt in unserer  

 Sonderaktion „Biergarten Tour 2024“... 

Email. anzeigen@der-fink-verlag.de
Telefon. 07121 9793 - 0

Jetzt Anzeige
sichern*

der Wegweiser für Biergärten im gesamten Einzugsgebiet unserer 
27 Mitteilungsblätter mit einer Auflage von 45.000 Exemplaren.

Die Beilage erscheint als Faltkarte in der KW 18 und wird  
zusätzlich in den Rathäusern ausgelegt.

*farbige

Anzeige 90x30mm
Preis: 100,- € zzgl. MwSt.

BIERGARTEN
TOUR  2024

Anzeigenmittlung  2023
Zeitungen • Zeitschriften
Amts-Mitteilungsblätter

07.12.2022
Rudolf Deutschle 
Werbeagentur
Anzeigenannahme/-gestaltung
Gartenstraße 9
72351 Geislingen
( 07433 9671950
Fax 07433 9671951
rudolf.deutschle@t-online.de

 

Anzeigenpreis:
Geislingen 35,00 €
./. 10% Rabatt

Einschalten:
Geislingen 
KW 04/2023, KW 10, KW 16, KW 22, KW 28,
KW 34, KW 40, KW 46 s/w 

Firmenanschrift:
Traumwerk GbR
Ralf Fahrig & Tobias Müller
Lindenstraße 11/1
72336 Balingen-Weilstetten

Datei: TraumwerkFahrigMüllerWeilstetten

Anzeige 90x50 mm, s/w

Anzeige 90x50 mm, s/w Anzeigenpreis:
Geislingen 35,00 €
./. 10% Rabatt

Einschalten:
Geislingen 
KW 07/2023, KW 13, KW 19, KW 25, KW 31,
KW 37, KW 43, KW 49 s/w

Für Amtsblatt in Geislingen 
Größe: 180 x 25 mm 
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MIT IHRER ANZEIGE NEUE KUNDEN WERBEN
Email. anzeigen@der-fink-verlag.de | Telefon. 07121 9793-0

Einschalten:
Jahresschaltung 2024
Geislingen 1x monatlich
abwechslungsweise 

Datei: AltenhilfeSt. MartinGeislingen

Anzeigenschaltung 2024
Amtsblatt Geislingen

Anzeige 45x50 mm, s/w
Anzeigenpreis 18,50 €

Anzeige 90x30 mm, s/w
Anzeigenpreis 22,20 €

18.10.2023
Rudolf Deutschle WA
J Anzeigen-Annahme
J Anzeigengestaltung
Gartenstraße 9
72351 Geislingen
( 07433 9671950
Fax 07433 9671951
rudolf.deutschle@t-online.de

 

Frau Schuhbauer
Frau Schönstein 
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